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Mmero Iv. Montag , den zten März 1304.
Wöchentliche Lstfriesische

Anzeigen und Nachrichten.
Avertissements,

i . Verordnung wegenBestrafung der
Diebstähle und ähnlicher Verbrechen , v«
Dato Berlin , den 26. Februar 1799.

Wir Friedrich Wilhelm, von Got-
tes Gnaden König von Preußen rc. re. Thun
kund und fügen hiermit zu wissen : Die seit eini»
ger Zeit zunehmende Anzahl der Diebstähle und
das immer häufiger werdende Entweichen der
Verbrecher , machen rS nothwendig , die Stra¬
fen zweckmäßiger zu bestimmen , welche diejeni¬
ge» zu erwarten haben sollen , die sich solcher
Vergehungen , nach Publikation dieser Verord¬
nung , schuldig machen.

Bev dieser Abänderung der bisherige«
Strafgesetze haben Wir die Landesvätrrliche Ab¬
sicht , Unsern getreuen Untrrthanen den ruhigen
Besitz ihres Eigenthumö zu sichern, zur Ver¬
hütung des Stehlens undRaubens abschreckende
Beyspiele aufzustellen , die Verbrecher wo mög¬
lich zu bessern , und wenn sie keiner Besserungfähig sind , für ihre Mitbürger unschädlich zu
mache «.

Diesen Endzweck vollständig zu erreichen,haben Wir unter heutigem Dato für di« in Un¬
fern hiesigen Residenz» « und deren Bezirk die
Criminal - Jurisdiktion verwaltende Gerichte,eine besondere Instruktion vollzogen , nach wel¬
cher sie unter der Aufsicht und Mitwirkung ei¬
ner vsn Uns ernannten Jmmcdiat - Commission,die ihnen hierunter obliegenden Amtspflichtenverwalten sollen.

Diese Instruktion wird auch sämmtlichenLandes - Justiz - Coüegiis mit dem Befehle zuge¬fertigt werden , bis zur Publikation der revi«birten Cnminal - Ordnung , in ihren, Depart¬ment «icht allein selbst dasjenige , was der ge¬dachten Jmmediat - Commission zu thun obliegt,so viel möglich in Ausübung bringen , sondernauch zur Erreichung des beabsichteten End¬zwecks den ihnen subordinirten Criminal-Gerich-ten die ndthige zweckmäßige Anweisungen zu er-

Durch Beobachtung der in sothaner In¬
struktion vorgeschriebenenVerfahrungsart, wird'
es möglich gemacht werden , die Verbreche
leichter zu entdecken, dem Bestohlnen geschwin¬
der zur Wiedererlangung des Entwandten zu
verhelfen , 'die Dauer der Untersuchungen abzu-
kärzen , die Abfassung der Urtel zu beschleuni¬
gen , und das Entweichen der Gefangenen oder
zur Strafarbeit Verurtheilten zu verhüten.

So viel nun die Bestimmung der Strafen
betrifft, ertl,eilen Wir durch gegenwärtigeVer¬
ordnung folgende von Unfern sämmtlichen hö¬
her» und nieder » Criminal-Gerichren zu beobach¬
tende Vorschriften , welche jedoch in den zum
Ressort der Militär - Gerichte gehörige» Fälle«
keine Anwendung finden.

§. r.
Dey Bestrafung der Diebe und Räuber ist

genau zu unterscheide« , ob der Verbrecher ei¬
nen gemeinen Diebstahl zum ersten , zweytenoder drittenmal« , , oder unter erschwerenden
Umständen begangen , ob er sich eines gewalt¬
samen Diebstahls oder Raubes ei» oder mehr¬mals schuldig gemacht , an einer Diebesgesell¬
schaft Theil genommen , oder in der Absicht zustehlen oder zu raube« , Feuer angelegt habe.

§. 2.
Erster gemeiner Wer zum erstenmale eines ge-' Diebstahl , meinen Diebstahls überführt ist,wird körperlich gezüchtigt , und wenn eine solcheZüchtigung nicht anwendbar, oder für unzurei¬chend geachtet werden sollte , zur Einsperrungin eine Besserungs - Anstalt, zum einsamen Ge¬fängnisse oder zur Straf - Arbeit verurtheilt.

§. z.Ob dir Züchtigung in Peitschen - oder Ru-thenhleben bestehen,
,

wie hoch deren Anzahl zubestimmen, und ob diese Strafe mit einemmale,oder in 2 oder z auf einander folgenden oderabwechselnden Lagen zu vollstrecken sey , wirdnach den in §§. 4 - 7. enthaltenen AnleitungenVon den Urtelsfassern festgesetzt.
§ - 4.
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§. 4.
Key birstr Festsetzung muß auf Geschlecht,

Alter, gesunden oder kränklichen Körperbau oder
sonstige besondere individuelle Verhältnisse des
Verbrechers gesehen , und daher bey der Un¬
tersuchung auch dieserhalb das Erforderliche zu
den Akten verzeichnet werden. Ist zu besorgen,
daß die Züchtigung der Gesundheit des zu Be¬
strafenden nachtheilig « erden könnte, so wird
das Gutachten des Stadt - oder Kreis - Physiker
oder Chirurgi eingefordert , und in jedem Fall
vom instruirrnden Richter der Vorschlag bryge-
fügt , welche Art von Züchtigung di« angemes¬
senste styn «erde.

§ « 5»
Die gelindere oder strengere Züchtigung

bleibt zwar dem Ermessen der Urtelsfaffer über¬
lassen , jedoch muß dabey pflichtmäßig auf alles
geachtet werden , was bey der Untersuchung
ausgemittelt ist , and rin« Milderung oder
Schärfung begründen kann.

§» ü»
Gelinder« Züchtigung wird bewürkt, durch

« inen vorher geführten unbescholtenen Lebens¬
wandel , durch erlittene Unglücksfällr und da¬
durch entstandenen gänzlichen Mangel der Er¬
werbsmittel, durch nachgewiesenearglistige Ver¬
leitung , durch offenes Grständniß vor erfolgter
Ueberführung - durch Geringfügigkeit des Gr»
stohlnen , oder dessen vollständigen Ersatz.

§ 7<
Schärfere Züchtigung wird erkannt, wenn

-er Verbrecher vor seiner Verhaftung schon
mehrereDiebstählebegangen, deshalb aber noch
keine Strafen erlitten hat, wenn auf eine listige
oder verwegene Art Vorbereitungen zum Dieb¬
stahl getroffen sinh , wenn das Verbrechen zur
Nachtzeit, oder auf einem Markte - oder sonst
bey einem entstandenen Gedränge verübt wor¬
den , wenn das Gestohlne von beträchtlichem
Werth ist , oder seiner Bestimmung gemäß von
dem Ergenthümer nicht unter Beschluß gehalten
werden können , oder zum allgemeinen Besten,
« der zur öffentlichen Verschönerung Ausgestellt,
«der bey «intrrtender Feuer- ober Waffersnoth
gerettet, oder dem Verbrecher selbst zur sorgfäl¬
tigen Aufbewahrung anvertraurt worden , im»
gleichen wenn Gesinde seine Herrschaft - Lehr¬
linge und Gesellen ihren Meister , rin Hausge¬
nosse den andern bestohlen , «Mich wenn d«r

Verbrecher durch hartnäckiges Läugnen die Un¬
tersuchung verzögert , oder ohne hinreichenden
Grund wider das eröffnete Urtel ein Rechtsmit¬
tel eingewrndet hat.

§> 8.
Die solchergestalt zu bestimmende Züchti¬

gung erfolgt im Gefängniß durch «inen oder
zwey sich ablösende Gefangenwärter , wobey
niemand gegenwärtig seyn darf , als nur die
Gerichtsperson , wc-lcher obliegt , den Gestraft
ten zur Besserung zu ermahnen , ihm Anwei¬
sung zu rrtheilen, wie er sich auf eine redliche
Art ernähren könne , und ihn wegen der bey
fortgesetzter Dieberey zu erwartenden Straft»
vollständig zu belehren.

§. 9«
Wird körperliche Züchtigung nicht anwend¬

bar oder unzureichend befunden , so wird statt
oder mit derselben, auf eine Einsperrung in eine
Besserungsanstalt, oder einsames Gefängniß,
oder auf Straf - Arbeit erkannt, und die Dauer
dieser Strafe nach dem durch die Vorschriften
des Allgemeinen Landrechts geleiteten Ermes¬
sen der Urtelsfaffer bestimmt.

« . i -r.
Wenn rin zu Bestrafender ober Bestrafter,

der deshalb enthaltenen Warnung ohngeachtet,
aus der Besserungs - Anstalt oder dem Gefäng¬
nisse entweicht , oder sich durch die Flucht der
ihm auferlegtenStraf - Arbeit entziehet , so wird
derselbe, sobald man seiner habhaft werden kann,
wegen dieser Entweichung eben so gestraft , als
wenn er eines zumerstenmake begangenen gemei¬
nen Diebstahls überführt wäre.

§. n.
Zweiter gemeiner Wird ein bereits der Dirbrre-

Diebstahl . schuldig befundener , und deshalb
nach dieser Verordnung oder sonst nach ander»
gesetzlichen Vorschriften , durch Urtel und Recht,
innerhalb oder außerhalb Landes Bestrafter, ei¬
nes nachher begangenen gemeinen Diebstahl»
überführt , so wird auf scharfe Züchtigung und
jederzeit zugleich auf Einsperrung in «ine Besse»
rungs - Anstalt , oder einsames Gefängniß , oder
»ufStraf -Arbeiterkannt. DieDaurr derStraf-
zeit wird nach dem durch obige Vorschriften
geleiteten Ermessen des erkennenden Gericht»
bestimmt- und die Entweichung eben so bestraft,
als wenn der Entwichene sich eines dritten Dieb«
stahlö schuldig gemacht hätte.

§. ls»



§ . I».
Dritter gemeiner Hat ein bereits zwey oder Mehr-

Diebstahl- mals wegen eines gemeinen Dieb¬
stahls Bestrafter dieses Verbrechen wiederholt,
so wird nicht allein dir körperliche Züchtigung
vorzüglich geschärft , sondern auch auf Einsper¬
rung in eine Besserungs - Anstalt auf so lange
erkannt , bis die Vorgesetzte dieser Anstalt sich
überzeugt haben daß der Verbrecher durch die
eäittene Strafe wörtlich gebessert worden , daß
er im Stande sey , sich auf eine redliche Art zu
ernähren , und daß durch dessen Freylaffung der
öffentlichen Sicherheit nicht geschadet werbe.
Nur wenn dieser Fall eintritt , kann auf deshalb
erstatteten Bericht der Vorgesetzten der Besse¬
rungs -Anstalt , das Gericht , welches das Straf»
Urtel abgrfaßt hat , die Entlassung nachgeben.

lZ.
Ist ein bis zu seiner Besserung Verurtheil-

ter entwichen , so wird derselbe , sobald man sei¬
ner habhaft werden kann , deshalb eben so be¬
straft , als wenn er sich eines gewaltsamen Dieb¬
stahls schuldig gemacht hätte.

Gleiche Bestrafung erhält der in Hofnung
feiner brwürkten Besserung Entlassene , wenn
er der deshalb erhaltenen Verwarnung ohnge-
achtet in der Folge einer nachher begangenen
Dieberey überführt wird.

Z . 14.
Diebstahl unter erschwer Der rn §§ . 2 » lz . fest-

renden Umständen , gesetzte Unterschied , ob der
Verbrecher bereits wegen Diebstahls ein , zwey« der mehrere Male bestraft worden , findet nicht
statt , soöaid erschwerende Umstände hinzu treten;i ) wenn der Diebstahl in Königlichen oder Priuz-

lichen Schlössern , dem Staate gehörigen Ma¬
gazinen , Packhöfen , Posthäusern oder andern
öffentlichen Gebäuden verübt worden;

s ) wenn Gelder oder Sache » gestohlen worbe «,
welche dem Landesherr » , dev Prinzen und
Prinzessinnen des Königlichen Hauses , Kir¬
chen, milden Stiftungen oder öffentlichen An¬
stalten gehören , oder de» Posten anvertrauet
worben . In diesen Fällen erfolgt die Bestra¬
fung , wen » das Gestohlne von geringem
Werth ist , wie bey einem wiederholt began¬
genen gemeinen Diebstahl § . ii . , sonst aber
nach §. ir . eben fo , als wenn der Verbre¬
cher schon zweymal wegen Diebstahl - bestraftwäre.

§ . rz.
Erster gewaltsamer Ein gewaltsamer Diebstahl

Diebstahl- wird begangen , wenn Einbruch
ober gefährliches Einsteigeu erfolgt , verschlvs»
sene Thüren , Kaste » , oder andere Behältnisse
durch Nachschlüssel , Dietriche oder andere Werk¬
zeuge erbfnet , oder von Post - oder Reisewagea
oder andern Fuhrwerken , Koffers oder Gepäcke
von beträchtlichem Werth lvsgeschnitten , oder
sollst gewaltsam entwendet werden , oder der
Verbrecher durch Androhung von GewaltthätiK-
krit den Ggrnthümer oder Wächter », von Ver¬
hinderung des Diebstahls abgehalten , oder um
diesen zu verüben , an einen Menschen Hand an¬
gelegt , ohne jedoch denselben irgend einigt«
Schmerz zuzufüge ».

§ . r6.
Wer eines auf diese ober ähnliche Art zu«

erstenmale verübten gewaltsamen Diebstahl¬
überführt wird , erhält körperliche Züchtigungim geschärftesten Grade , und wird auf ein oder
mehrere verhältnißmäßig zu bestimmende Jahrein eine strenge Besserungs - Anstalt eiugesperret,
auch daraus nicht eher entlassen , als bis er nach-
gewiesen hat , daß und wie er sich künftig auf
ehrliche Art zu ernähren im Stande sey.

§ . 17.
Die Entweichung aus dieser strengen Bes¬

serungs - Anstalt wird einer Erneuerung de-
Verbrechens gleich geachtet.

§ . r8.
Wiederholter g«valt - Wird ein bereits wegen ge-

sanier Diebstahl, waitsamen Diebstahls Bestraf¬ter eines nachher begangenen gewaltsamen oder
auch sonst nur beträchtlichen Diebstahls über¬
führt , so wird auf mehrmalige strenge Züchti¬
gung , und statt einer bestimmten Anzahl von
Jahren , auf Emsperrung bis zur erfolgende»
Begnadigung erkannt.

§ . ry.
Die Begnadigung eines solchergestalt ver-

urtheiltrn Verbrechers wird nur alsdemr bewil¬
ligt werden , wen « auf deshalb erfolgende An¬
zeige , « ach genauer Prüfung überzeugend nach¬
gewiesen ist , dass der Gestrafte mehrere Jahre
hindurch sich untadelhaft betragen , daß er i»
Stande sey , sich in der Folge auf eine ordent¬
liche Art zu ernähren , und solchergestalt nichtdaran gezweifelt werden könne , daß der Zweck!feiner Besserung vollständig erreicht sey.
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z . LS.
Wenn ein dis zur erfolgenden Begnadi¬

gung Eingcsxerrter aus der Besserungsanstalt
entweicht , wird derselbe , so bald man seiner
habhaft werden kann , zur Zuchthaus - oder Ve-
stungsärbcit verurtheilt, und auf eine Seit von
5 Jahren der Begnadigung unwürdig erklärt.

§ . LI.
Gleiche Bestrafung erhält ein Begnadig¬

ter , welcher einer nachher begangenen Diebe¬
rei- überführt wird.

§ . ss.
Erster Raub. Als Räuber wird derjenige be¬
straft, der um Diebstahl zu begehen, einen oder
mehrere Menschen durch Schläge oder durch
Binden , Knebeln , Verstopfen des Mundes,
oder sonstige Mißhandlungen abhält , die beab¬
sichtigte Entwendung zu verhindern , » der sich
des Thäterö zu bemächtigen.

§ » LA»
Wer sich eines Raubes zum erstenmal schul¬

dig gemacht hat, wird, in so fern nicht das all¬
gemeine Landrccht in dem eintreteuden Falle eint
härtere Strafe bestimmt , mehrmals auf dir ge¬
schärfteste Art gezüchtigt , und bis zur erfol¬
genden Begnadigung zur Zuchthaus - oder Ve-
stnngsardeit verurtheilt.

§ 24.
Entweicht ein solcher zum erstenmal bestraf¬

te Räuber , oder begeht derselbe nach erbaltnrr
Begnadigung , einen abermaligen beträchtlichen
Diebstahl , so verwürkt er dadurch die Strafe lr-
benswierigerZuchthaus- oder Besturrgsardeit.

§ . 25.
Wiederholter Wird ein bereits wegen Raubes

Raub. Bestrafter eines nachher verübten
Raubes überführt : so wird derselbe, in sofern
nicht auf das begangen « Verbrechen nach dem
allgemeinen Landrecht eine härtere Strafe be¬
stimmt ist , öffentlich gestäupt, für ehrloß er¬
klärt , mit dem Brandmark im Gesicht bezeich-
net , und zur lebenswirrigen Einsprrrung ineine
Vrstung verurtheilt, wo dergleichen Verbrecher
von allen andern Gefangenen abgesondert , für
die menschliche Gesellschaft unschädlich gemacht
werden.

§. 26.
DrebesgeMschaftsli. Diejenigen, welche über¬
führt worden , daß, sie mit mehrrrn eine Verbin¬
dung rmgeganZen sind , um Diebstahl als «in
gemeinschaftliches Gewerbe zu betreiben-, wer¬

ben , sobald fie bry einem von der DicbeSgrsrll»
schaft verübten Diebstahl selbst Hand angelegt,
oder dabey durch Wachehaiten behülflich gewe¬
sen, eben so bestraft als wenn sie sich eines Rau¬
bes schuldig gemacht hätten. §. 22 — 25.

Z . 27. . .
Fcueranlcge» . Wenn jemand überführt wird , in
der Absicht zu stehlen , oder zu rauben , Feuer
angelegt zu haben , so wird derselbe , wenn der
Brand gezündet , mit den für Räuber bestimm¬
ten Strafen Z . 22 — 25 > belegt , insofern nicht
nach den Vorschriften des allgemeinen Land,
rechts , eine härtere Strafe verwürkt worden.

Hat der Thäter vor dem Ausbruch des Feu-
ers die That bereuet und diesen Ausbruch selbst
verhindert, so soll die unvollendet gebliebene
Brandstiftung nur einem Diebstahl unter er¬
schwerenden Umständen §. 14. gkich geachtet
werden.

§. s «.
. .

Diebeshelerey. Wer wissentlich einem Diebe i«
Aufbewahrung oder Verheimlichung der gestohl-
nen Sachen behülflich ist , ihm in seiner Wol--
nung einen Zufluchtsort gestattet, oder ihm
sonst Gelegenheit verschafft, sein Verbrechen zu
verheimlichen , sich der Verhaftung zu entzie¬
hen , oder aus der gefänglichen Haft zu^ ent¬
weichen, wird eben so bestraft , als wenn er ei¬
nen gemeinen Diebstahl selbst begangen hätte.

Wacht sich jemand in Ansehung von Räu¬
bern , Diebesbanden oder Brandstiftern , einer
solchen wissentlichenTheilnahme schuldig, so wird
er dem Befinden nach so gestraft, als wenn er
einen gewaltsamen Diebstahl verübthätte . §. 15.

§ . L - .
Ankauf oder Verpfändung Wegen derjenigen, wek-

scstohlnex Sachen , che wissentlich gestohlne
und geraubte Sachen kaufen oder als Pfand an-
yehmen , verbleibt es bey den Vorschriften des
allgemeinen Landrrchts.

§ . .
Verfälschungen von Mün - Gleichmäßig hat es we«
ren , Urkunden :c. und gen derjenigen , welche

aiwerer Betrug, falsches Geld münzen , Kas-
frnbeutel oder Urkunden verfälschen, Stempel
oder Siegel nachmachen , obex andere ähnliche
Betrügereyen verüben , zwar für itzt annvch bey
den im allgemeinen Landrecht enthaltenen Bestim¬
mungen sein Brixende « , jedoch müssen die Ge¬
richte bey kleinen Vergehungen dieser Art , nach
der Analogie gegenwärtiger Verordnung , zu»
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gleich auf körperliche Züchtigung , und statt der
Zuchthaus - oder Vkss - ngsstrafe auf Einsperrung
in eine Besserungsanstalt , und bey schwerer»
Verbrechen jederzeit mit darauf erkennen , daß
der Verbrecher nach geendigter Strafzeit , auf
so lange in eine Arbeiteassialt gebracht werde,
bis man von seiner Besserung versichert , und
überzeugt ist, daß seine Entlassung keine gefähr¬
liche Folgen haben werde.

K . 3r.
Ein freventlicher Bettler , welcher mit Ge¬

walt im Wohnzimmer eindringt , oder durch
Drohungen Almosen zu erpressen sucht , soll
eben so bestraft werden , als hätte er einen ge¬
meinen Diebstahl begangen . Ist dir mündliche
oder schriftliche Drohung auf Frmranlegen oder
Mißhandlungen gerichtet gewesen , so wird da¬
durch die Strafe eines gewaltsamen Diebstahls
verwürkt . § . lü.

§ . g2.
Allgemeine Verweisung Sollten bey Anwendung
auf Sie Vorschriften der in gegenwärtiger Ver¬

des Landrechts, ordnnng enthaltenen Vor¬
schriften Zweifel und Bedenken überhaupt , und
besonders darüber entstehen , in wie fern es auf
die Bestrafung Einfluß habe , ob Verbrechen die¬
ser Art vorsätzlich oder gelegentlich begangen,
oder nur beabfichtet , oder nur zum Theil aus¬
geführt oder vollbracht worden : So haben
die Gerichte sich das allgemeine Landrecht zur
Richtschnur dienen zu lassen , und nach der An¬
weisung desselben zu erkennen.

Damit auch diese Verordnung zujtdermanns
Wissenschaft gebracht werde , ist solche unver¬
züglich den Jeitungs - und Jntckligenzdlattern
jeder Provinz als Beylage beyzufügen , und
diese Bekanntmachung von Zeit zu Zeit zu wie¬
derholen ; auch sind gedruckte Exemplare an den
von der Polizey jeden Orts auszuersehende»
schicklichen Orten öffentlich auözuhangen.

Urkundlich haben wir diese Verordnung Al¬
lerhöchst eigenhändig vollzogen , und mit Unsrem
Königlichen Jnnsirgel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben Berlin , den Lüsten
Februar 1799.

( D. 8 . ) Friedrich Wilhelm.
Goldteck.

Nachdem per relcnpt . clem . vom 7. März
kt praes . IL . April g . c . befohlen worden , daß
dasjenige , was nach der oben pnblicirten Ver¬
ordnung , wegen Bestrafung der Diebstähle und

ähnlicher Verbrechen , imgleichen der Instruk¬
tion wegen des bey Untersuchung und Bestra¬
fung der Diebstähle und ähnlicher Verbrechen zu
beobachtenden Verfahrens , dcyde «tato rüsten
Februar s . c . , der Jmmedial Ecmnnfsion ob¬
lieget , in hiesiger Provinz von der hiesigen Re¬
gierung in Ausübung zu bringen sey ; als wird
solches dem Publiko hiemit bekannt gemacht»

Aurich , den 22 . April 1799.
Königlich - Preussische Ostftirsische Regierung.

2 . Diejenige « , welche sich um dir pro
Irvcsnno zu vergebende LandschaftkichePrämren,
für die besten io termirw vorzuführenden Jucht-
Stuten , bewerben wollen , werden aufgefordert,
sich am Dorikrerstsgt den lZ . März nächsikünf-
tig Vormittags um 9 Uhr mit ihren Pferden
auf dem Piqueur - Hofe hieftldst einzufinden.

Signatum Aurich , am 14 . Februar 1804.
König ! . Prevff . zur Verbesserung der inländische«

Pferde - Jucht niedergesetzte Commission.

Litationeo Lreditsrum.
i . Da über das — pl . m . aus ivvo Rthlr.

an Aktiv - Forderungen bestehende Vermö¬
gen des Johann Hinrich Schmid zu Leer der
Concurs eröfnet worden ; so werden alle und jede,
welche an diese Masse irgend eiur Forderung ha¬
ben , hiemit edictaliter vorgeladrn , solche An¬
sprüche entweder persönlich , oder durch zulässige
Bevollmächtigte — als zu welchen , denen es an
Bekanntschaft fehlen mögte , die Zustitz - Com-
missisns - Räthe Sütthoff , Schreiber ., Höting
und der Justitz -Cvmmiffair Kirchhofs vorgeschla»
gen werden — innerhalb drry Monaten , oder
längstens in terminc » den Listen April 1804 an-
zugeben und deren Richtigkeit nachzuweisen ; wi¬
drigenfalls sie mit allen ihren Forderungen an
die Masse präcludirt , und ihnen gegen die übri¬
gen Creditores ein ewiges Stissschwergen auftr«
legt werden solle.

Leer im Amtgerichte , den 12 . Decbr . r soz.
Oldenhovr.

2 . Dom Amtgerichte zu Aurich ist auf In¬
stanz des weyl . Gastwirths und Brauers Dirck
Dircks zu Uthwerdum Benrficial - Erben , über
dessen Nachlaß , in auesteheodrn Forderungenund dem Ertrage des Mobiliaris bestehend , we¬
gen Ungewißheit der Julänglichkeit zum Abtragaller Schulden , der «rdschastliche Liquibations,
Prozeß eröfnet.

Es werden demnach Alle und Jede , welche
auf



auf besagten Nachlaß Ansprüche und Forderu « ,

gen zu haben vermeinen , h -emit öffentlich vor-
grladen , solche innerhalb z Monaten , spätestens
am io . April 1824 , persönlich oder durch die
hiesige Justiz - Commissarien Stürenburg , D «t-
nrers , Weber :c. , auf dem Amtgericht « zu Au-
nch anzumelden und deren Richtigkeit nachzu-
« risen , unter der Warnung , daß die ausblei-
bende Gläubiger und Prätendenten aller ihrer
etwaigen Vorrechte verlustig erkläret , und mit
ihren Forderungen nur an dasjenige , was nach
Befriedigung brr sich meldenden Gläubiger von
der Masse noch übrig bleiben mögte , verwiese«
werden sollen.

Signatum Aurich im Ar.rtgerichte , den roste«
December 180z . Telting.

3 . Der wryl . Jacob Garrels rrbauete
auf einem von dem Jan Brunius iji Eigenthum
erhaltenen Grunde cum annexis zu Wybel¬
sum ein HauS und vertauschte dasselbe an den

Poppe Swibdrn . Letzterer verkaufte hierauf die¬

ses Immobile an den jetzigen Besitzer Heere
Normen , welcher zur Sicherheit wider alle
unbekannte Real - Prätendenten Lälctales nach«
gesucht hat , so «lato erkannt worden.

ES ladet daher das König ! . Amtgericht zu
Emden hierdurch all « und jede , welch « an ob¬
benanntem Immobil « rin Erd , EigenthumS,
Pfand - BrnährrungS - Dienstbarkeits - den Nu¬
tzungs - Ertrag schmälerndes oder irgend « in
svnstigeS Recht zu haben vermeinen mögten,
eckctaüter vor , ihre Ansprüche innerhalb ü Wo¬
chen , spätestens aber den 12 . April Vormittags
ro Uhr anhero anzuzrigen und gehörig zu justi-
ficir , unter der Warnung : daß im Ausklei¬
dung - - Fall sie mit ihren Ansprüchen präcludi-
ret und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer«
leget werden soll.

Signatum Emden im König !. Amtgericht «,
den 16 . Januar 1804 . Drtmers.

4 . Vom Amtgericht « zu Aurich werbe » ,
auf Instanz der Eheleute , Gastwirths Evert
Siedens Alts und Ennichen Margaretha Ger«
jrtS zu Osteel , Alle und Jede , welche auf das,
von dem Harm BrunS auf seine Tochter , Frau-
cke HarmS , des Werke Hinrichs Vollmann zu
Grimersum Wittwe , devvlvirte , vou derselben
im Jahre 1778 an Hinrich Bereuds Balsters
Schmidt verkaufte , von diesem in so . 17g - dem
Rockenmüller Johann Bruns und dessen Ehefrau
Ettj « Werken Schenkels , dry Marienhafe , von

den brpdrn Letztem aber im Jahr « 1792 an die
Provokanten privatim verkaufte , zu Osteel bele¬
gen « Haus mit Garten , und dem Nachbarglei¬
chen freyen Aufschlag « auf der Dreesche , oder
auf die Kaufgelder , resp . « in Eigenthums - dm
Ertrag der Nutzung schmälerndes Dienstbar»
keits - BrnährrungS - Pfand « oder sonstiges
Real - Recht haben mögt « » , öffentlich vorgela¬
den , innerhalb y Wochen , spätestens am loten
April d. I . , persönlich oder durch die hiesig«
Justitz - Commissarien , Stürenburg , Detmrrs,
Weber rc . , ihre Ansprüche auf dem Amtgerich-
tL hirseibst anzumrlden , und deren Richtigkeit
« achzuweisen , unter der Warnung , daß jeder
Ausdlribende mit seinen Ansprüchen au bas
Grundstück präcludirt , und ihm sowol gegen dir
Provokanten , als gegen die sich etwa meldende,
zur Hebung kommende Gläubiger , ein ewige»
Stillschweigen auserlegt werden soll.

Sign . Aurich im Amtgerichte , den iü . Ja¬
nuar 1304 . Telting.

5 . Der Hausmann Johann Hinrichs Re»
bemacher zu Upende hat
1 ) eine Jidde Baulandes zu Oster - Upgant , wel¬

che im Jahre 1767 von des wryl . Hinrich
Eden Erben an den Voigten Johann Tönnjes
Neddermann zu Marienhafe , und im Jahre
1772 von diesem an den wryl . Schmidt Hin,
rich FolckertS zu Upgant privatim verkauft ist,

2 ) eine halbe Jidde Baulandes daselbst , welche
dir Hestrr Janffen Hovemann im Jahre 1678
an den Jimmerman Johann Peters , und die¬
ser 20 . i68Z an Lüttmer Liarcks privatim
verkauft , der weyl . Schmidt Hinrich Folckerrs
aber angeblich nachher pl . m . 50 Jahre lang
« igenthümlich besessen hat,

aus dem Nachlasse seines , am 17 . Januar i/yr
verstorbenen Vaters Hinrich FolckertS , von sei¬
nen Geschwistern und Mt Erben zum alleinige»
Eigenthum abgestanden erhalten , und neuerlich
solche iz Jidden , hinter des Rrint Janffen
Warfe belegen , und ins Osten an Gerd Valen¬
tins undJohann Hinrich Pommerinckrn beschwer¬
tet , an den Herrn JodocuS Christian von Brie¬
fen zu Upgant privatim verkauft.

Auf Instanz des Letzteren werben nun vvm
Amtgerichte zu Aurich Alle und Jede , welche
auf diese rZ Jidden Baulandes , oder auf dir

Kaufgelder , resp . eia EigenthumS » den Ertrag
der Nutzung schmälerndes Dienstbarkeits - Reu¬
nion - - Benährruygs - Pfand « ober sonstige-

Rer



Real -Recht , besonders auch wider die Vollstän¬
digkeit der Berichtigung des Befitztitels im Hy»
pothequrn - Buche bis auf den Provokanten , et¬
was zu erinnern haben mögtrn , öffentlich vor-
geladrn , innerhalb z Monathrn , spätestens am
loten April d. I . , persönlich oder durch die hie¬
sige Justiz - Evmmiffarirn , Stürenburg , Drt-
mrrS , Weber rc. , ihre Ansprüche auf drmAmt-
arrichtr Aurich anzumelden , und deren Richtig¬
keit nachzuweisen , unter der Warnung , daß je¬
der Ausdleibende mit seinen Ansprüchen an die
IZ Jiddrn pläcludirt , und ihm fowol gegen den
Provocantrn , als gegen die sich etwa meldende,
zur Hebung kommende Gläubiger , ein ewiges
Stillschweigen aufrrlegt , auch titulus pvüestio-
rüs bis auf den Herrn von Briese « für vollstän¬
dig berichtigt erachtet werden soll.

Sign . Aurich im Amtgerichte , den 4 . Januar
1804 . Trkting.

ü . Auf Ansuchen des Müllers Anton
WaruS werden alle und jede , welche an das
ihm von dem Bogt Leiner und Zimmermeister
Philipp Engelbrecht verkaufte HauS nebst Gar,
ter und Zubehör , Hitselbst in Friedrburg , eini¬
gen Anspruch , Forderung , Nähcrkaufs - oder
sonstiges Lienstdarkeits - Recht zu haben vermei¬
nen , hiennt eäictaliter cltirt , solche ihre Ge¬
rechtsame am ic >. April anzugrben , unter der
ausdrücklichen Verwarnung : daß die , welchealsdann nicht erscheinen , noch ihre Foderungen
angebeu , damit von gedachtem Haus « nebst Zu¬behör ab - und zum ewigen Stillschweigen ver¬
wiesen werden sollen.

Friedrburg im König !. Amtgerichte , den
- 7 . Dttember isoz . Schnederman.

7« Da über das Vermögen brr GebrüderWillem B . und Peter B . Apprlkamp , resp . zuLrerorth und Halte , welches
in dem Erbpacht - , Gute , der ehemaligen Fe¬

stung Lrerorth , mit einem darauf neu er¬bauten Hause,
in die Häuser mit einem Schiffszimmerwarf

zu Halte,
in einem Stücklande zu Velgr,i « einigen Aktiv « Forderungen , und den zuLeerorth und Halte vorhandenen Mobilienund Moventirn ; endlich
in ZS an dem Schiffe fulkrouv Selske,Sato der Concurs rröfnet worden ; so werden alleund jede , welche an diese Masse irgend eine For.drrung haben , hlemir rdirialiter vorgrladen.

solche Ansprüche entweder persönlich ober durch
zulässige Bevollmächtigte , als zu welchen , de»
neu «S an Bekanntschaft fehlen mögt « , die Ju»
stitz- EommisfionS - Räthe Sütthcff , Schroeder,
Höting und die Justitz - Commiffarirn Kirchhoff
und Drtmers vorgeschlagen « erden , innerhalb
z Monaten , und längstens in termlno den Ztea
May a. c . anzugrben und deren Richtigkeit nach,
zuweisea ; widrigenfalls sie mit allen ihren For,
derungcn an die Masse präcludirt und ihnen ge«
gen dir übrigen Creditoren ein ewiges Still,
schweigen auferlegt werden solle.

Leer im Amtgerichte , den 2 . Januar 1804»
Oldenhove.

S. Gerd Meyners auf dem Neuen - Vehr»
besaß einen Vrhnplatz auf dem Rhauder - Wester,
Vehn im sogenannten schwarzen Mohr , über¬
ließ aber solchem dem Johann Hinrichs Ver¬
last ; dieser übertrug denselben dem Wirtjr Wil¬
lems Griepenburg , und darauf wurde Dirck
Harms Eigeuthümrr . Des Gerd Meiner - Sohn,
Meinert Trrdrs , brnäherte solchen , starb aber
nach geschehener Adjudication , und der Vehn-
platz vererbte wieder auf Gerd Mriners und des¬
sen Kinder , die ihn aber , laut Kaufbriefes vom
io . Februar rgoz , öffentlich verkaufen ließen,
wodurch dann der Gerd Peters von Fleeten Käu¬
fer geworden.

Dieser rc . von Fleeten hat nun , um feines
Besitzes gewiß zu ftyn , und den tirului » xos-
lesüoms im Hypothrquen - Buche vollständig be¬
richtigen zu können , auf Eröfnung des Liqui¬
dations - Prozesse - angetragen , so auch erkannt
worden.

Vom König ! . Amtgerichte zu Strckhause«
« erden also alle und jede , welch « auf gedachten,
im schwarzen Mohr belegenen Vehnplatz , aus
riurr Brnäherung , Pfand , Dienstbarkeit oder
sonstigem dingliche » Rechte , Spruch und For¬
derung zu haben vermeinen , hiedurch öffentlich
vorgrladen , ihre Angabe » ästo dieses inner»
halb 12 Wochen , und spätestens in ternuuo Heu
yten April Vormittags io Uhr , entweder r«
Person ober durch den Justizcvmmiffair O '

p«
manus gehörig anzugrben und zu justificiren,unter der Warnung , daß sie sonst damit prä-cludiret , ^ cts für geschloffen gehalten , und zum
ewigen Stillschweigen verwiesen werden sollen»

Stickhausen im König !. Prruss . Amtgerichte,den s . Januar 1804.
9 Bo » Amtgerichte zu Aurich werde»

auf



.«m " " Llr

«ufJnstanz der Colonisten Jacob Janffcn Brauer
und Ede Eindks am Rechtsupweg » , Alle und
Jede , welche auf den im Jahre 178S von dem
Jacob Ariens an die Brüder Harm Poppen und
Willem UfkeS Lrerhsff öffentlich verkauften , für
drS Harm Poppen Leerhoff Hälfte feiner mit
dem Willem Ufkes Leerhoff verheurathetenToch-
ter , Amckr Brrends Leerhoff , von deren Bru¬
der Wlllem Ufkes Leerhoff jus . zum alleinigen
Eigeuthum abgetretenen und neuerlich von dem
Genever - Brenner Willem Ufkes Leerhoff senior
und dessen Ehefrau Amcke Verends Leerhoff,
sammtfich auf dem Schott , an dir Provokanten
privatim verkauften , beym Junkers - Wege be-

legrnen Morast , 7 Ruthen breit , oder auf die

Kuufgrloer rcsp. ein Eigenthums - den Ertrag
dersNutzung scdma'erndes Dienstbarkeits - Be-
väherungs - Pfand - oder sonstiges Real - Recht
haben mögten , öffentlich vorgrladen , innerhalb
6 Wochen , spätestens am 10 . April d . I . , per¬
sönlich oder durch die hiesige Justiz - Commissa-
rirn Stürenburg , Detmerö , Weber rc . , ihre
Ansprüche auf dem Amtgcrichte zu Aurich anzu-
meldrn und deren Richtigkeit nachzuweifen , un¬
ter der Warnung : daß mit Borbehalt der et¬

waigen Rechte des König !, Fisci , in Hinsicht
der Aufstreckung und des Untergrundes , jeder
AuSblribendr mit seinen Ansprüchen an den Mo¬
rast präcludirt , und ihm sowol gegen die Pro¬
vokanten , «IS gegen die sich etwa meldende zuk
Hebung kommende Gläubiger , ein ewiges Still»

schweige » auferlegt werden soll.
Sign . Aurich im Amtg - richte , den rz . Fe¬

bruar 1824 . Lelting.
rc>. Vom Amtgerichte zu Aurich werden

auf Instanz des Gerd Janffen Ackermann, hin¬
ter Neermohr , Alle und Jede , welche auf daS
im Jahre 1820 von dem Rernt Dircks an de»
HinrichEvrrtsLhvlenaufdrmBockzeteler - Vehr,,
und von diesem jetzo an den Provocautrn priva¬
tim verkaufte aufdemBockzeteler -Behn belegenr
Haus mit Lande , groß angeblich z Diemath,
oder auf die Kaufgrlder resp. eia EigenthumS-
den Ertrag drrNutzung schmälerndes Dienstbar-
keits - Beuährrungs - Pfand - oder sonstiges Real-
Recht habe« mögten , öffentlich vorgrladen , in¬
nerhalb 9 Wochen, spätesten- am 17 . April die¬
ses Jahres , persönlich ober dnrch die hiesige Ju¬
stiz . Commiff . Stürenburg , Detmers , Weber re. ,
ihre Ansprüche auf dem Ämtgericht « Aurich an-
zumrldrn , und deren Richtigkeit « achzuwrise«.

unter der Warnung : daß jeder Ausb ' cibende
mit seinen Ansprüchen an daS Grundstück Prä»
kluditt , und ihm sowol gegen den Provocauten,
als gegen dir sich etwa meldende zur Hebung
kommende Gläubiger cm ewiges Stillschweigen
auferleget werden soll.

Signatum Aurich im Ämtgericht « . den 8tes
Februar 1824 . Tckting.

i r . Bry dem Stadtgericht zu Emden sind
aä irrü -mtiam der Eheleute , Schuster - Amts-
Meister Oncke Meiner ! Oncken und Sophia Ma¬
ria Henriette Berndes daselbst , Läictsles wi,
der alle und jede , welche auf das durch Provo¬
kanten von denen Eheleute » , Strumpf - Fahri-
Lant Harm Christians Harms und Jaapje Harms
privatim anerkaufte Haus in der großen Straße
in Csnp . z . Nro . 78 . aus irgend einigem
Grunde « inen Real - Anspruch , Servitut , For¬
derung oder Näherkaufsrecht zu haben vermey-
nen , cum termino von drey Monaten L re-
proäuctionrs prsselnssvo auf den irtrn Matz
nächstküuftig Vormittags um io Uhr , untre
der Warnung erkannt : daß jeder AuSblridend«
neck . feinen Ansprüchen auf das aufgebotexy
Haus n. ä . präciudiret und ihm sowol gegen di«
Provokanten , als gegen die sich etwa meldende
Gläubiger , ein ewiges Stillschweigen aufrrleget
werden srll.

Signatum Lmstae in Euria , den 50 . Januar
1824.

rr . Beym König ! . Ämtgericht zu Norde«
sind wtder alle diejenigen , welche auf emr lud
clato g . Oktober 1771 von weyl . Jann Hinrichs
Meyer zu Norden an A . Arents und ClaaS
Areals über 1710 fl . in Gold ausgestellte und
den 22 . November 1771 im alten Norder Amts«
Hypothequenbuch auf des Drbitons Stück and«
'lom . g . kol . 49 , — worpn nachher im ne ^en
Hyporhequenbuche 4 Diemath unter Langhauser»
odrr Wrstrrmarschrr zte Rott l 'om . ir . ölo . 2Z. ,
4 Diemath unter Ekeler - Rott l 'om . ü . ö^o . gö . ,
Z Diemath dasridst blo . 47, , 4 Diemath daselbst
blo . 4,8 . , 5 Diemath ebendaselbst ^ilo . 49 . rrgistri»
ret — eingetragen «, und darauf am rz . Januar
1732 aus der produeirten Quitung vom 22 . Dc-
cember 1779 bis auf ris fl. bereits gelöscht «,
» nd der Behauptung nach , längst völlig abge¬
tragenen , aber » erlorpen Obligation , als Ei-

genthümrr , Erden , Cessionarie « , Pfands-
oder sonstige Briefs - Inhaber , irgend einiges
Recht zustehe» möchte , elliLtsioa cumtermino



von 6 Wochen , und zur Angabe und Justisica-
rion auf den 7. April a . c . murr der Verwar¬
nung erkannt:

daß drn etwaigen Inhabern sonst ei« immer-
währendes Stillschweigen auferleget , die
Odugrtion als verloren amortisirrt , und im
Hypothrquenbuche gelöscht werden solle.

Signatum Norden im Königs . Amtgerichte , dtn
n . Februar 1804 . Hoppe,

iz . iriüLntlsm des Hausmanns Sie¬
men Jansse » in der Ostermarsch werden all « und
jede, weiche auf gewisse 5 Diemath Mande Pol¬
der - Landen , so von rvryl . Aaries Martens
herrühren , auf dessen Kinder Tjakr Aaries und
Jantje » Aaries vererbet , von deren Kinder und
Erben zur Hälfte an den Siemen Janssen , dann
von diesem und jenen an den Bürger Jann Claes-
sen Bäcker in Norden zum Ganzen privatim
verkaufet , darauf aber als solcher Handel mu-
tav eonlenlu wiederum aufgelöset , dem gedach¬ten Provocantrn in alleinigen Eigenthum über¬
tragen worden , oder auf die dafür stipulirten
Kaufgelder resp. ein Servituts - Näher - Ecb-
Pfaud - oder sonstiges Real - Recht zu haben
vrrmkynrn mögten , hiemit psrsmtorie vsrgela«Len , innerhalb Z Monaten und spätestens in
termillo oeprosuctionis den lg . May bevorste¬hend , Morgens 9 Uhr anhero zu erscheinen,ihre Forderungen aä ^ cta anzugrben , selbigemit Justificatorien iu orizinali zu belegen , mitdem Provocanten gütliche Handlung zu pflegen,und nötigenfalls rechtliche Entscheidung zu ge¬wärtigen.

Nach Ablauf des l 'ermmi aber sollet»
^ cta für beschlossen erachtet , und diejenige , sosich mit ihren Forderungen nicht gemeldet , odernicht gebührend justificirrt , mit denselben prä-cludrret , und ihnen desfalls gegen andere etwa
sich meldend« Prätendenten ein ewiges Still¬
schweigen aufcrlrget werden.

Signatum Berum im Kopjal . Amtgrrlchte,den 30 . Januar 1804 .
"

K.'ttler.
14 . inlcsncism de- Hausmanns Mi¬chel Sassen beym Mesmer allen Deich , werdensüe und jede , welche auf diejenige Hälfte der

7 Diemathrn Landes ins Norden des Nesmrralten Deichs belegen , welche Provokant mitdem Syhlrichter Johann Joosten den 28 . März1/88 publice erstanden , und von diesem bey
landrechtmäßiger Theilung im alleinigen BesitzSbrrnMmen hat , nebst dazu gelHriger Grund-

Heuer von 9 fl. , maßen v«v den ganzen 7 Dies
machen L Dirmath abgeschkötrt , und mit eine«
Hause bebauet worden , rin Servituts - Näher-
Erd - Pfand - oder sonstiges Real - Recht zu ha¬
ben vermeinen möchten , hiemit peremtoois vor-
geladen , innerhalb 3 Monaten , und spätestens
in termmo rsproäuctioniL den 14 . May bevor¬
stehend , Morgens 9 Uhr anhero zu erscheinen,
ihre Forderungen sä ncta anzugeben , selbigemit Justificatorien in originale zu belege« , mit
dem Provokanten gütliche Handlung zu pflegenund nLchigenfalls rechtliche Entscheidung zu M
rvLrtigen.

Nach Ablauf des lerwini aber sollen läckr
für beschlossen erachtet , und diejenigen , so sich
mit ihre » Fordsrungen nicht gemeldet oder nicht
gebührend justift

'ciret , mit denselben präcludi,
ret und ihnen desfalls gegen de« Jmpetrante«
sowohl als gegen andere etwa sich meidende
Prätendenten ein ewiges Stillschweigen auftr^
legst werden.

Signatum Berum im König !. Amtgerichte,
den 30 . Januar 1804 . Kettler.

LZ . M inÄLutiLkn der Kinder und Erbe«
des weyl . Drichrichters Habbe Lammers in Nes¬
se , ist über folgende Immobilien , welche sie im
Jahre isoZ unter sich .grtheilet haben , Procla-
ma erkannt :
1 ) Ein Platz in Neffe mit ursprünglich dazu

gehörigen 5cH Ditmath Landes , wozu in der
Folge noch etwas hinzugrleget ftyn muß , weil
jetzo pl . nü«. 7Zj Diemath dazu gerechuctwerden , nebst Kirchengestühlte , Todtenkel-
lrr und Gräbern , wie auch ein halbes Mo¬
rast in der Middelwegsstelle;

2) Ein Haus nebst Garten in Nesse , zwischendem gemeine Wege und dem Kirchhofe bele¬
gen , dsS Cromefche Haus gemeiniglich ge¬nannt , welches anno 1764 an die Eheleute
Zolpt Hiarichs und Antje Frerichs verkaufetund suno 1765 von dem Erblasser der Provo¬kanten benähert worden;

Z) Ein Haus ins Süden der Nessumer Straßesitniret , nebst 2 Kirchenstellen und 6 Todten-
gräbern , von weyl . Johann I . BoriemeyerSauch weyl . Ehefrau Jnse Jacobs berrührend,
besgleichrn Diemath Stücklande auf Gor,
rewarf , brydeS im Jahre 1762 an die Ehe¬leute Jacob Ukbens Meppen und Antje Lam-merS privatim verkaufet , pach deren Todeans dro beydrrskiklgtn Collatrral - Erben d«-«0. io . In ) vo -.



vokvir«t »vnd si-dann fi-Lttsflvt von dtMMit¬
erben Ed « Frrrichs Habben akquiriert.

Dry Theilung dirser Immobilien nun erhirltrn
r ) brr Ede Frrrichs Habben den No . i . gedach¬

ten Platz und di « No . 3 . erwähnt « iß Die¬
math Landes , wogegen er 3 Diemath Lan¬
des , so bisher zu des Platzes Landen genuz-
zet worden , seinem Bruder übertrug , wie
unten No . g . Vorkommen wird;

- ) die Fenne Christine Habben das No . 2 . ge¬
dachte sogenannte Cromesche Haus , und

z) der Lammert Habben das No . z . beschriebe¬
ne Grundstück , mit Ausnahme der iß Die¬

math Landes , welche dem Tdr Frrrichs Hab-
bea übrrgewirsen worden , wogegen dirser
Lammert Habben 3 Diemath von den vorhin
zu dem Heerde gebrauchten Landen übertra¬

gen erhalten . Diese z Diemath schwrtten ins

Westen an «inen Landweg , ins Norden und
Osten an Wittwe Prrerffen , iys , Süden an
jenes Heerdes Landky .

'
,

Da nun die gedachten Erben jener Immobilien
wegen überhaupt , die resp . Acquirenten aber

wegen der sich gegenseitig übergerviescnen Im
Mobilien widrr ^allen Real - Anspruch sich sicher
z« stellen wünsche«/und des Endes rin Proclama
evvtrs quvscupqne erbeten haben ; so werden
alle und jede , welche auf die obbeschriebrnen
Grundstücke ein Servituts - Näher - Erb - Pfand-
RrunionS - oder sonstiges Real - Recht zu haben
vermeinen möchten , hiemit peremtorie vorge¬
laden , innerhalb Z Monaten , und spätestens
in termino reproäuctioru

's den 14 . May bevor¬
stehend , Morgens y Uhr anhero zu erscheinen,
ihre Forderungen sä scts anzugeben , selbige
mit Justifieaterien in ori ^ inali zu belegen , mit
dem Provokanten gütliche Handlung zu pflegen
« yd nvthigenfalls rechtliche Entscheidung zu ge¬
wärtigen.

Nach Ablauf des lermmi aber sollen ^ eta
für beschlossen erachtet , und diejenigen , so sich
mit ihren Forderungen nicht gemeldet oder nicht
gebührend justieret , mit denselben präcludi-
rrt , und ihnen dr - falls gegen den Jmpetranten
sowohl, ! als gegen andere etwa sich meldende
Prätendenten , ein ewiges Stillschweigen auf-
«rlrgrt werden.

Signatum Berum im König ! . Amtgerichte,
den 20 . Jannar 1804 . Kettler.

Nachdem über das Vermögen drs
Kausmauns Salomen Ury Eshen zu Leer der

Eoneurs rröfnet worden ; so wirb allen und je¬
de« , welch « von dem Gemrinschukdner etwas
an Gelbe , Sachen , Effekten und Briefschaften
hinter sich haben , angrdrutet , demselben nicht
das Mindeste zu verabfolgen , vielmehr dem Ge¬
richte davon ftzrdrrsamst treuliche Anzeige zu ma¬
chen , und die Gelder oder Sachen , jedoch mit
Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte , in daS
gerichtliche Depositum abzuliefrrn , unter der
Warnung:

daß Zahlung und Ausautwortung an den Gr --
meinschuldner für nicht geschehen geachtet;
Verschweigung und Zurückhaltung aber den
Verlust etwaiger Rechte nach sich ziehen wird.

Leer im Amtgerichte , den r6 . Februar 1304.
Oldenhvve.

17 . Nachdem über bas Vermögen des Ge¬
richts - Dieners und Gastwirths Onnr Daniels
und Ehefrau Engel Hinrichs zu Völlinghausen
der Concurs eröfnet ; so wird allen und jeden,
welche von den Gemeinschuldnern etwas an Gel¬
be , Sachen , Effecten oder Briefschaften unter
sich haben , angedeutet , denselben nicht das min¬
deste davon zu verabfolgen , vielmehr dem Ge¬
richte davon fürdersamst treulich Anzeige zu ma¬
chen , und die Gelder oder Sachen , jedoch mit
Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte , i« bas
gerichtliche Depositum abzuliefrrn , unter brr
Warnung , daß Bezahlung oder Ausantworlung
an die Gemeinschuldner zum Besten der Masse
für nicht geschehen geachtet , Verschweigung und
Zurückhaltung aber den Verlust etwaigen Bor-
rechtes nach sich ziehen wird.

Leer im Amtgerichte , den 17 . Frbr . 1804.
Oldrnhooe.

18 . Der Hinrich Hermaussen Meyer über¬

trug seinen von Evrrt Dircks herrührrnden , z«
Brrindermohr belegen «« Warf , nach den a«
2trn July i8os errichteten Punktstivnen , a»
den Dirk Bernhards , weshalb auch am igten
Januar 1804 drrContract gerichtlich abgeschlos¬
sen wurde.

Da nun dieser Besitzer des Warfes , Dirck

Bernhards , zur Sicherheit seines Besitzes , auf
die Eröfnung des Liquidations - Prozesses ange-

tragen hat ; so werde « alle diejenigen , dir aus

einem Erb - Eigenthnms - Pfand - Dienstbar-
keits - Reuaions - Benäherungs - oder sonsti-

gem dinglichen Rechte , einen Anspruch auf s°d

ches Grundstück machen können , hiedurch auf«

gefordert , solchen innerhalb 9 Wochen , spate-



strnS in termioo den k4ten May Vormittags
y Uhr hiesrlbst bestimmt anzugebe « , weil sonst
jeder damit zum ewigen Stillschweigen verwie¬
sen werbe« solle.

Stickhauseu im König!. Prruss. Bmtgerichte,
den ü. Februar 1804.

iy . Der Hausmann Hinrtch Heere » und
dessen nun weyland Ehefrau Nrelke CarSjenS zu
Tergast erkaufte« durch Vertrag vom lzten
April 1775 von des Hinrich HinrtchsHuismanu
EhefrauMartj « Martens ein Hau- mit auuezem
Garten zu Tergast und zweyen dazu behörenden
Berste Weiden auf de« dastgen Meelande «, auch
sonstigen ZubehLrungen , welche - die Verkäu¬
ferin von de » Eheleuten Jan W'

rlhelmus und
Eltje Harm- in rechtlichem Näherkauf, per
ssntentism vom 2y . May 177z adjudieirt er¬
halten hatte.

Die gegenwärtige Besitzer« , Hausmann
Hinrtch Heere« und dessen Kinder, Heere, Cars«
je«, Lammert und Hinrich Hinrichs haben nun,
um in dem Besitz diese - Jmmobilis cum »nns-
Xl8 et pertineutüs gegen männigliche fremde
Ansprüche gesichert zu seyn , auch Behuf der Ein¬
tragung der Weiden in dem Hypothrkenbuche,
worin sie bisher nicht registriert gewesen , ein
gerichtliches Aufgebot impetriret, welches dato
erkannt worden.

Es werden demnach alle diejenigen , welche
auf vormentionirtes Warfhaus und dessen Aube-
hörungen aus irgend einim Grunde ein Erd - Ei¬
genthums - Benäherungs- Pfand - den Nutzungs-
Ertrag schmälerndes unbemerkbares Dienstbar-
barkeits - ober sonstiges Real - Recht zu haben
vrrmeynrn mögten , hiermit eäictslitsr verabla,
bet , solches innerhalb 9 Wochen « dato und
spätestens am Dienstag den rz . May instehend
Vormittag- io Uhr entweder persönlichoder durch
zulaßige ÄLnärtarirn ad ^ cta anzugeben und
gebührlich zu justificiren, unter der Verwarnung:

baß die Außendleibrndea mit ihre« etwavigraReal - Ausprüchrn auf das Immobile c . a . >
werden präcludiret unid zum ewigen Gtiil « ,
schweigen v -rurtheilrt.

Geben Oldersum in Iudiclo , den 22, Februar
1804. Möller,

20. Der Schiffer unbLanbgebräucherDirk
Janffen auf dem neuen Fehn , erhielt bry der
Theiluvg der Verlaffenschaft seiner weyl. Eltern
Johann Hinrichs uud Frauke Geerds , unter
andern 2; Diematen Landes »»uLorntlius Mär,

te«S zerrissenem Heech
'
, auf der hohe« Meeh«

unter Simonswolde bebegen , vsrbehäittrch je¬
doch der Rechte seiner abwesenden Prüder Hi»,
rlch und Geerd Jansse» , zum Eigruthum.

Diese Diematen gränzen Vst an Heye
Geerds Ade« 4 Diematen , West am Warfings-
Fehner Tief , Süd au selbigem Tief , und Nord
an Cryne Janffeu 4 Diematen« Sie stehen im
Hypothekenbuche der Commune Simonswolde
auf Reemt Duitjes Wittweu Namen registriret,
von welcher sie , dem Angrben nach , mittelbar
ober unmittelbar auf einen Eilerd Brands ge¬
kommen sind. Dieser verkaufte sie sodann, ver¬
möge beygebrachteu Privatfcheines vom r. May
1740 des Dirk Janffen Großvater Geerd Ott¬
mar,« - aus freyrr Hand ; und des Letzter « Witt»
we Gepke Heyen , sodann deren Kinder OUmanu
GrerdeS und Styntje GeerdrS , Ehefrau de-
Meine Duke« übertrugen sie durch Privat - Ver¬
trag vom r/ . Februar 1755 an die Eingangs er¬
wähnte Eheleute Johann Hinrichs und Frauke
Geerds.

Behuf vollständiger Berichtigung beS tk.
tust postelüonis , auch um gegen männigliche
fremde Ansprüche gesichert zu seyn , hat vu « der
Dirk Jauffen rin gerichtliches Aufgebot impetri¬
ret , welchesdato erkannt worden.

Vom Sldersumschru Gerichte « erden dem¬
nach all« diejenigen , welcht auf vordeschriebene
2z Diematen Landes , aus irgend einem Grunde
rin Erb - Eigevthums - Benäherungs - Pfand»
den Nutzungs- Ertrag schmälerndes » «bemerkba¬
res Dienstbarkeits- oder sonstiges dingliches Recht
zu haben vermeinen , und so nach wider die Be¬
richtigung beS tituli poiListoais für den Provo¬
kante» Dirk Javssen etwas zu erinnern habe«
mögten , hiermit »dictaliter verabladet, ihre An¬
sprüche und Forderungen innerhalbneun Woche«,und spätesten- am

Dienstag den iztrn May instehend , Vor¬
mittags präcise ro Uhr

entweder persönlich oder durch zulässige Bevoll¬
mächtigt « sä acta anzugeben und gebührlich zu
bescheinigen. Unter der Warnung :

baß die Außenbleibenden mit ihren etwaigemReal - Ansprüchen auf das Stück Landes wer¬
ben präcludiret werden , und ihnen damit ein
ewiges Stillschattigra auferlegrt ; sodann,
nachdem die Sentenz ihreMechrekraft beschnt-
ten , der titulus posteKoois für dev Provo¬
kante« Dirk Jrmffen imHypothekrnbuche be-

nch --



richtrget wsrden wirk ».
Geben Oläerkam ln juäicio , den 27 . Februar

1824 - Möller.
21 . Bey dem Stadtgerichte zu Emden

find sä inüuntism des Kaufmanns Duke Rsrlfö
Buff und dessen Ehefrau Aaltjr Meiners Kem¬
pen daselbst , eäictsles wider alle und jede , wel¬
che auf das durch provocantisch « Eheleute von
der Wittwe des weyland Evert S . Bäcker,
Schwaantjr Grerds , privatim anerkaufcr Haus
an der Nvrderstraße in Eomp . 7 . No . 41 . , auS
irgend einigem Grunde einen Real - Anspruch,
Servitut , Forderung oder Näherkaufs - Recht
zu haben vermeinen , cum termino von z Mo¬
naten , et reproänctionis prsecluüvo auf den
y . Juny nachstkänftig des Vormittags um io
Uhr zu Rathhaufe unter der Warnung erkannt:
»aff jeder Auöbleibende mit seinen Ansprüchen
an das aufgebottne Haus präcludiret , und ihm
sowohl gegen die Provokanten , als gegen die
sich etwa meldende Gläubiger , ein ewiges Still¬
schweigen auftrleget werden soll.

Agnstnm Lmäse in Lnrls , den azsten Fe¬
bruar 1824.

22 . Bey dem Stadtgericht zu Emden ist
per relolutivnem vom 21 . December g . p . der

generale Concurs über das sämmtliche Vermö¬

gen der Wittwe des rveyl . Schiffers Willem Eerts
Pannenbvrg , Swaantje Eerts , eröfnet , auch
- er offene Arrest erkannt worden . Es werden dan-
nrnhrrv sämmtliche Lreäitores der Gemeinschuld¬
nerin durch diese Läictsl - Litstion , wovon ein
Exemplar bey hiesigem Gerichte und das andere
zu Leer angeschlagen , hiemit von wegen Bür¬
germeister und Rath dieser Stadt verablaört,
-hre Forderungen und Ansiwücke an dieser Con-
kursmasse , welche aus den restirenden Kaufgel¬
dern des verkauften Hauses und geringfügigen
Mobilien bestehet , in termino liguiäat . ä . 8ten
May nächstkünftig Vormittags um 10 Uhr zu
Rathhause vor dem veput . Refer . Detelrff ge¬
bührend anzumelden und deren Richtigkeit gehö¬
rig nachzuweisen , unter der Verwarnung : daß
diejenigen , welche in diesem Termin nicht er¬
scheine» , mit allen ihren Forderungen an jdie
Masse prätludiret , und ihnen deshalb gegen die
übrigen creäitoren ein ewiges Stillschweigen
vuferlegt werden soll. Denjenigen , welch « durch
allzuweit « Entfernung oder andere legale Ehr¬
haften an der persönlichen Erscheinung gehindert
werden , werden die hiesige Justiz ? Cvmm iss»-

rien , Schmid , Mrncke , Reimers und Hülles»
heim vorgcschlazrn , an deren einen sie sich wen¬
den , und denselben mit Information und Voll¬
macht versehen können . Zugleich wird denen
Lreäitoren bekannt gemacht , daß dir Lriäsris
üuf das berreticium eeikionis bonorum ange-
tragen habe ; wodey denenselbrn aufgegeben
wird , sich darüber in termino reproänetioniL
zu erklären , unter der Warnung : daß es sonst
angenommen werden solle , als haben sie dawi¬
der nichts rinzuwenden.

LiZnstum Llmäss in Luris , den 22 . Februar
1824.

2Z. Bey dem Stadtgericht « zu Emden sind
sä inüsntism des weyl . Gastwirths Folkert
Janffen Busmanns Wiltwrn , Geeske Christo-
phers daselbst , eäictsies wider alle und jede,
welche auf die durch Provocantin von dem Herr»
Regierungsrath von Eonring durch einen gericht¬
lich errichteten Vergleich in Eigenthum erhalte¬
ne , unter der Stadts - Deichachr belegene Lan¬
der , als

2) n Grasen außer dem Vslttnthsre kui>
No . 14.

b ) iz . Grasen iud No . rz.
c ) Z Grasen tub No . 16 . , zusammen 2y!

Grasen Landes,
aus irgend einigem Grunde einen Real - An¬
spruch , Servitut , Forderung oder Näherkauft-
Recht zu haben vermeinen , cum termino vo»
Z Monaten , et reproäuctionis prsecluüvo auf
den y . Ir,ny nächstkünftig des Vormittags um
io Uhr zur Angabe auf dem hiesigen Rathhsust,
unter der Warnung erkannt : daß jeder Ausdlei«
bende mit seinen Ansprüchen an die aufgrbolen«
Ländrreyen präcludiret , und ihm sowohl gegen
die Provocantin , als gegen die sich etwa mel¬
dende Gläubiger , ein ewiges Stillschweigen ach
erlrgrt werden soll.

LiZnatum Lmäse in Luris , den assien Fe¬
bruar 1804.

24 . Nachdem über den Nachlaß des « e?-
land Elsas Teddcn zu Weener , ästo der erb-
schaftliche LiquidationS . Prozeß eröfnet worden;
so werden hiemit alle und jede , welche an die¬

sen Nachlaß Anspruch zu haben vermeinen,
eäictsllter vorgklidrn , sich damit innerhalb
6 Wochen , und spätestens in termino praeclll-
jivo den 16 . April c . Morgens 12 Uhr coram
Oeputstostekerenäsrio Lrntz mit den gehörigen
Beweismitteln zu melden , unter der Verwa¬

ltung,



7- Li?
rrung , daß die Auffcvbleibrnden aller ihrer et»
rvanigkn Vorrrchre verlustig erklärt, und mit
lbren Forderungen mir an dasjenige , was nach
Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von
der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiese»
werden sollen.

Leer im König !. Amtgerichtr , den rosten Fe¬
bruar 1804. Oldenhove.

2Z . Da über das Vermögen des Kaufmanns
Salvnion Ury Cohen zu Leer , welche-

aus rmrm Hause hier in Leer,
aus verschiedenen Schiffs - Anthrilen vnd
aus Buch - Forderungen

bestehet, der Concurs eröffnet worden ; so wer¬
den alle und jede , welche an diese Masse irgend
eine Forderung haben, hiemit eäictaüter vorge-
laden, solche Ansprüche entweder persönlich oder
durch Mäßige Bevollmächtigte , als zu wel¬
chen , denen es an Bekanntschaft fehlen mögte,
dir hiesigen Justiz - Commisstons - Räthe Sütt-
hoff und Höring und die Justiz - Commissarien
Kirchhoff zu Werner und Drtmrrs Hieselbst vor«
geschlagen werden , innerhalb z Monaten und
längstens in termino den 8 . Juny a . c . anzugc-
den und deren Richtigkeit nachzuwrisen , widri¬
genfalls sie mit allen ihren Forderungen an die
Masse präcludirt , und ihnen gegen dir übrigen
Creditorrn rin ewiges Stillschweigen auferlrgt
werden soll.

Oeältores werden zugleich aufgefordrrt,
sich über das Cesstons - Gesuchin termino zu er¬
klären , widrigenfalls sie pro conleutientibus
geachtet werden sollen.

Resvlutnm Leer im Amtgerichtr , den 27 . Fe¬
bruar 1804. Oldenhove.
Li tationes Ldicrales.

1 . Nachdem rin gewisser Georg Heinrich
Goesrke sich heimlich und ohne Jemanden zur
Wahrnehmung seiner Geschäft« iri desselben
Wohnung zurück zu lassen , von hier weg bege¬
ben und entwichen ist , und folgende Z Klager»
wider denselben rechtshängig gewacht , als:
r ) In Sachen des Jüdischen Kaufmanns I.Meyer , Klager und Arrestanten contra den
Kaufmann G . H. Boestke daselbst , Beklagtenund Adressaten, sodann den Kaufmann I . vander Wall daselbst , ^ äci' tatsn wegen einer
Schuldforderung zu 900 Gulden holl. 2 ) InSachen der hiesigen Kaufieute van der Wall

'
öct.'vmp . , Klägers und Arrestanten conto» ge¬

nannten Borfeke , sodann Schiffer H . I . Wir»
sen , Arrestatrn, wegen einer Wechselschuld z«
2LZ Gulden 9 Stüber holl , z) In Sache» des
Awirnfabricanten R . Bocthoff, contra bemrld»
teu Boeseke, wegen Hausmiethe zu iü Pistolen;
nachdem znförberst die durch den Schiffer Hin«
» ich Wirsen anhero gebrachte beklagtische Güter,
brstend in 30 Parken Papier , einer kleinen Ki¬
ste und einer größer« äito . nrit Arrest belegt und
auf einem Boden aufgrschlagr » ; sodann die we¬
nige in dem Haust zurüvkgrlaffear Mobilien von
Gerichtswegen eonscribirct worben : so ist vv»
wegen Bürgermeister und Rath der Stadt Em¬
den eine essicta! - citstion per äecretuva vom
15 . Februar curr . erkannt , welcher gemäß ge¬
dachter G . H . Boeseke hiermit vrrvbladet wird,
um in termino den 7. Juny nächstkükfftig der
Vormittags um io Uhr in Person zu Rathhaust
vor dem Deputats , Senat , de Potterr zu er¬
scheinen , die drry wider denselben Angestellte
Klagen zu beantworten und die Instruktion dar¬
über abzuwartrn ; widrigenfalls Beklagter im
Richterscheinungsfall entweder in Person oder
durch qualificirten Mandatarium zur Abma¬
chung dieser Sache , wozu demselben dir hiesige
Justiz - Commissarien Mencke und Hüllesheim
vorgeschlagen werden , zu gewärtigen hat , daß
nach Ablauf der bestimmten Frist , und im Fall
des Ausbleibens , angenommen werden soll, daß
derselbe die Klagen rinräume , und in diesem
Fall dem alsdann am stärksten Berechtigten die
Maaren yuaest. oder brr Werth davon verab¬
folgt und zuerkannt werden soll.

Signatum Lmäse in Luria , den S7sten Fe¬
bruar 1804.

Justff Senatus . de Pottere , Srcret.
2. Demnach der Jan Dirks Dedden , Vor¬

mahls Prediger zu Oldendorp in Rheiderland
am 27stenDecrmberanui praet . zu Suiderhuftnmit Tode abgegangen , «nd keine letztwillige
Verordnung über seinen Nachlaß vorgefnnde»
ist , indessen sich von des Dekuncti mütterlicher
Seite der Hausmann Neele Terhaar zu Pilsum,des Hausmanns AlbertClaaffen Ohli'ng zu Wolt¬
husen Ehefrau, Eatharina Terhaar und des wryl.Tamme Uden zu Suiderhusrn minderjährigerSohn , Ude Foppen , als durch die Großmutterdes Dclunctl , Bauke Terhaar im fünften Grade
mit demselben verwandt; sodann von väterlicherSeite di« Wittwr des Egbert Hinrichs zu Gan¬
dersum Tettje Dedden , des Hausmanns Wiede

Tho»



Thoden zu Mrnschlacht Ehefrau, Elisabeth Ded-
drn , des Hausmanns Andreas Thoden daselbst
Ehefrau, Bauke Drddrn ; drS Hausmanns Wes¬
sel Lübberts daselbst Ehefrau , Amke N . , des
Synt ArendS zu Borssum Ehefrau, Claaske Claas-
sen , und Jürgen Oesebrandt ? zu Manschlachk,
nicht allein sich selbst , sondern auch ihre von ih¬
rem rveyl . Urgroßvater Dedd « Oesebrands ab-
stammrnden gleich nahen Mtterdrn , NamenS:
Jan Heykes Eerdts , Elisabeth Eerdts , des
Gerjrt Peters zu Dykhusen Ehefrau , Juurke
Jacobs , Greetje Ocsebrandö , Loord , Berend
und Rerntje Claaffen , als durch ihre respektive
Großmütter Elisabeth und Greetje Deddev , des
« eyland Deddr Oesedrands Töchter und Schwe¬
stern des Drfuiicti Großvaters Heere Drddea
und folglich mit demselben im sechsten Grade
verwandt, als Erben angegeben und !n ts .-minc»
den lgten Februar curr . sich anhero theils auf
den Grund eines angelegten durch Pastoral-
Atteste beglaubigten Lckematis F«usrtoAici,
theils durch wechselseitige Recognition unter sich
legitimiret haben , und von Gerichtswegen ei»
Aufgebot der etwa nähern oder gleich nahen Er,
den nöthig gefunden worden ; als werden solche
hremit eäiotLÜter vorgeladen , ihr Erbrecht in
termino den gten Juny a . c. anzngrben und
nachzuweise» , unter Verwarnung : daß gegen
die Nichterscheinenden , vorgedachte Personen,
als rechtmäßige Erben angenommen , ihnen der
Nachlaß zur freyen Disposition verabfolgt und
der nach erfolgter Präclusion sich etwa erst mel¬
dende Erbe alle ihre Handlungen und Dispofi,
tioncn anzuerkenneu und zu übernehmen schul¬
dig , von ihnen weder Rechnungslegung noch
Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern be¬
rechtiget , sondern sich lediglich mit dem was
alsdann noch von der Erbschaft vorhanden , zu
begnügen verbünde « seyn solle.

Signatum Emden im König !. Amtgerichte,
den 27 . Februar i8oz . Drtmers.

z. Nachdem der Schelte Janssen Cramer
zu Jemgum gebeten hat , daß , da seine Ehefrau
Reina Hoppen Allen sich im Frühjahr 1802 ent¬
fernet, und er seitdem von ihrem Lebe« und
Aufenthalt keine Nachricht erhalten können , die
gewöhnliche Edictal Citation erlassen, und dem¬
nächst die Ehe grtrennet werden möge , diesem
Gesuch auch statt gegeben worden ; als wird ge¬
dachte Reina Hoppen Allen hierdurch vorgela-
den , innerhalb z Monaten und längstens in
tvrmioo xeremtorro den 29 . Juny 1804 Vor¬

mittags io Uhr allhler auf dem Amtgerkchte zu
erscheinen und von ihrer Entfernung Rede und
Antwort zu geben und rechtlich« Erörterung der
Sache zu gewärtigen, unter der Verwarnung:
daß , wenn sie alsdann nicht erscheinet, die Ehr
in contumaciam werde getrennt werden.

Signatum Emden im König ! . Amtgerichte,
den 28 - Februar iLcrg . Detmers.

Sachen , so zu verkaufen.
r . Vermöge des bry dem König !. Amtgr-

richte zu Pewsum und Hieselbst affigirten Sub-
hastations- Patents , welchem die Verkaufs-Be¬
dingungen und Taxe in Abschrift beygefügt sind,
soll das zur Concursmasse des SchmiedemeisterS
Hilrich Valentin gehörige Wohnhaus und Gar¬
ten zu Hinte , welches zusammen von vereideten
Taxatoren auf izoo Gulden in Gold gewürdi-
get worden , in dreyen nach einander folgenden
Licitations- Terminen, als den 2A. Januar «ob
rr « Februar 1804 auf dem hiesigen Amtgerichte,
sodann am 28 . März 1804 zu Hinte im Wirths-
hause der Wirtwe Tormin öffentlich feilgebotea
und dem Meistbietenden im letzter« Termin »,
mit Vorbehalt gerichtlicher Apz^ obation zuge¬
schlagen werden.

Kauflustige werben daher aufgeforbert, in
gedachten Terminen an Ort und Stelle sich em,
zufinden , ihr Gebot zu eröfnen und den Zu¬
schlag zu gewärtig»». Es sind dir Verkaufs-
Bedingungen nebst Taxe auf dem hiesigen Amt-
gericht « und bry dem Ausmiener Arrnds zur
Durchsicht zu bekommen , und können gegen Ent¬
richtung der drsfalfigen Copial - Gebühren in
Abschrift abgefordrrt werden.

Zugleich wird den etwaige « unbekannten
Real - Prätendenten dieses Jmmobilis aufgege¬
ben , sich mit ihren Ansprüchen spätestens im
dritten Licitations» Termine zu melden ; widri¬
genfalls sie , in so weit sie dieses Immobile be¬
treffen , damit präcludirrt und zum ewigen
Stillschweigenverwiesen werden sollen.

Signatum Emden im König !. Amtgerichte,
den rz . December 1303 . DetmerS.

2. inüautiulu des Justiz » Commiffarii
Schmid , als Lvrator der Eoncuxsmaffe des
wryl. Fuhrmanns Grerd PieterS und dessen
nachgelassenen Wittwe , soll das zur besagten
Masse gehörige Wohnhaus , Stallgebäudr und
Galten - Grund an der BoltenthorSstraße in
Comp. is . Nro. lvl . , so von Taxatoren auf

iszo



LI-
rgzo Gulden holl . Courant gewürdiget , durch
das Vergantungs - Departement in abgekürzten
Terminen von 14 zu 14 Lagen , als am roten
und 24 . Februar und endlich am 9 . März , dem
Meistbietenden auspräsentiren und lalva appro-
datione zuäicli zugeschlagen werden.

Conditionen nebst Taxations - Protokoll
sind dey dem hieselbst und zu Leer affigirten
SubhastationS - Patenten , wie auch bey dem
Dergantungs - Actuario Loesing rinzusrhen.

Etwaige unbekannte aus dem Hypothe-
krnbuche nicht constirrnde Real - Prätendrntes
oder ServitutS - Berechtigte haben sich spätestens
gegen den letzten Termin zu melden.

Emden , den i . Februar 1804.
3 . Der Justiz - Commissarius Reimers ist

als Lurstor der Crncurs - Masse des A . I . Buff
zufolge ihm ertheiltrn äecreti äs LÜenanäo ent¬
schlossen , das zur genannten Masse gehörige
Wohnhaus an der großen Brückstraße in
Comp . iS . Nro . üz « , so von Taxatoren aus
2520 Gulden holl . Courant gewürdiget , durch
bas Vergantungs - Departement in abgekürzten
Terminen , von 14 zu 14 Tagen , als am loten
und 24 . Februar und endlich am 9 . März aus-
präsentiren und lslva approbatioue zuäicü Zu¬
schlages zu lassen.

ConditioneS nebst Taxations - Protokoll
find bey dem hieftldst und zu Oldersum asfigir-
trn SubhastationS - Patenten , wie auch bey dem
Dergantungs - Actuario Loesing rinzusrhen.

Etwaige aus dem Hypotheken - Buche nicht
constirrnde Real - Prätendentrs oder sonstige
Servituts - Berechtigte haben sich spätestens ge¬
gen den letzten Termin zu melden.

Emden , den 1 . Februar 1804.
4 . Am 24 . Februar , 2ten und ytrn März

soll daS dem Feikr Feikes Lc Lonlorten zugehö¬
rige Wohnhaus in Comp . 12 . Nro . Z8 . durch
das Vergantungs - Departement hieselbst auS-
präsentiret und verkauft werden.

Conditioncs wegen dieses Verkaufs sind bey
- em Vergantungs - Actuario Lorfing einzusehrn.

Emden , den 14 . Februar 1824.
5 . Die Vormündere über rreyl . Jan Cra-

m «rS , als auch wryl . Ehefrauen Kinder in Wee¬
ner , Pannenborg und C . Cramer , sind mit ge¬
richtlicher Einwilligung Vorhabens , das ihren
Eurcmdrn zusteheude ansehnliche Ellen - Wmren-
Kagrr , als Lakens , Chitzes , Cattunen , Grei¬
nen , Sayrn , Basen , Hrrmhutrrö , Nrffrltü-

chrr , mouffrlincn « und seiden « Stoff « rc. , so,
dann d «r wiyl . Eheleute ganzes sonstiges Mo»
diliar - Vermögen , als HauSrath , Leinewand,
Bett - und Tischzeug , auch Taschen - und Wand-
Uhren , nebst Gold und Silber rc . , am isten
März und folgenden Tagen in Werner bey dem
Sterbhausr öffentlich verkaufen zu lassen.

ü. Vermöge der vor den hiesigen Stadt»
und Amtgerichts - Stuben affigirten Subhasta,
tions - Patente nebst brygrfügten Conditionen,
dir auch bey dem Ausmirner Euckrn rinzusehen,
und für die Gebühr abschriftlich zu haben find,
sollen folgende zu dem Nachlaß des wryl . Jacob
Hermann Andräe in Esens gehörige Jmmvbilia,
als:
a ) I Haus lllb Nro . 4c ». im Neustädter Quar¬

tier , mit dem dahinter belegenen Garten,
welches eidlich auf 537 fl . 7 sch . in Courant
gewürdiget worden,

b ) I Kirchen - Sitz in hiesiger Kirche , in dem
Stuhl lud Nro . 29.

c ) l äito in hiesiger Kirche , in dem Stuhle lud
Nro . 59.

ä ) i äito in hiesiger Kirch « , in dem Stuhl«
fud Nro . 149 . , sodann

8 Gräber respecrive in der Kirche und auf d« m
Kirchhofe hieselbst , in denen angevrdneten Ter¬
minen , den 28 . Februar , den 20 . März und
I7ten April , Nachmittags 2 Uhr auf dem Stadt¬
haus » in Esens öffentlich feilgrboten und dem
Meistbietenden im letzten Termine , mit Vorbe¬
halt der Vormundschafts - Gerichtlichen Appro¬
bation , zugeschlagrn werden.

Esens im Stadtgerichte , den 8ten Februar
1804 . Mencke.

7 . Der Secretair Conring ist willens die
seinen Bruder dem Reg . Rath von Conrivg in
Berlin zugehörige Grasen bey Emden , so un¬
ter der Stadts - Deichacht 8ul > No . 19 . belegen
sind , durch das Vergantungs - Departement in
dreyen Terminen , als am 2trn , 9WN und röten
März auspräsentiren und verkaufen zu lassen.
Conditionen find bey dem Vergantungs - Ackua«
riv Loesing einzusehen.

8 > Der Kaufmann Herr Striedhor st auS
Rheine hat ein vorzüglich schönes ausgesuchtes
Holzlager auf Halte liegen ; selbiges besteht
hauptsächlich aus ohngefähr tausend Stück schwe¬
ren zum Schiffs - und Hausbau tauglichen eiche¬
nen Balken von 32 - 65 Fuß , worunter verschie,
den « Mühlen - Achsen sind , wie auch 30 bis 40

La-



Labungen Krumm » Holz rc . Vorläufig wird
bekannt gemacht , daß dieses Holzlager im an¬
stehende » April - Monat auf ein Jahr Eredit auf
Halte öffentlich wird verkauft , daß der näch¬
stens zu bestimmende Verkaufs - Termin näher
durch die Intelligenz - Blätter soll bekannt ge¬
macht werden , und Kauflustige von jetzt an da-
Lagrr , sobald nur das hohe Ems - Wasser in et¬
was wird abgrlaufcn ftyn , auf Halte besehe»
können.

y. Vermögt hirselbst und auf dem Amt-
gerichte zu Emden affigieren Subhastations-
Patents mit beygefügten Lonäicionibus solle«
auf Ansuchen der weyl . Eheleute Jan Frede»
und Mrrtje Ocken Erbea , Frede , Gerdje, Tetj «,
Foelke , Grertje und Martje Janssrn und Buffe
Peters , Namens seiner mit der weyl . Moder
Janffen erzeugten KiNder , die denenselben zu¬
ständige unter Loquard belegene 6 Grasen Lan¬
des , welche nach Abzug der Lasten auf 1352 fl.
in Gold eidlich gewürdiget worden , am aaste»
März nächstkünftig zu Loquard subhastiret und
dem Meistbietenden 5a !va approbatione juäicü
zugeschlagrn werden.

Etwaige unbekannte aus dem Hypotheken«
Buche nicht constirende Real - und Dienstbar¬
keits - Prätendenten müssen sich mit ihren An¬
sprüchen längstens in gedachtem l 'ermino mel¬
den ; widrigenfalls sie damit nach erfolgtem In«
schlage gegen den neuen Besitzer und in soweit
sie das Grundstück betreffen , nicht weiter gehö¬
ret werden sollen.

Pewsum am Königl . Amtzerichte , den soften
Februar 1L04.

10 . Es ist der Wazemeister Geerd Fran¬
sen Dtteleff , zufolge ihm ertheiltrn äecreti äs
alisnanäo , freywillig entschlossen , das ihm zu¬
ständige Wohnhaus an der Loockfenne in Com-
pagn . 7 . Nro . 23 - , durch oas VergantungS«
Departement am 2trn , ytin und täten März
1824 auspräsentiren und verkaufen zu lassen.

Conditionen sind bey dem Vergantung - «
Acturrio Lorsir-g rinzusehen und gegen die Ge¬
bühr in Abschrift zu haben.

E nden , den 2 «. Februar 1804.
n . Am Mittwochen den 14 . März solle«

de - Jan Friedlich Cadee Mobilien , als Ku¬
pfer , Zinn , Ei 'cn , Tische , Stühle , etwas
Bettzeug , Mä -dge -äthe ; so wie auch desse»
Bierbrauercy - Gerärbr , als kupferne Kessel,
s Küpen , Boljrn , Fasse« rc. , demMristbir-

tenden auf dem Ditzumer Verlssthaüse öffent¬
lich verkauft werden.

12 . Des weyl . Grerd Harms Post Witt«
we , Grirtje Jklies , und deren Kinder Hindert
und Jrlies Geerdes , find mit gerichtlicher Be¬
willigung Vorhabens , ihr Haus nebst Scheune
und Kohlgarten in der Herrlichkeit Rysum , am
Sonnabend den 17 . März anstehend , 'des Nach,
mittag - um 2 Uhr in des dasigrn Burggrafen
Staels Hause öffentlich verkaufen zu lassen.

Hinderk Peters zu Rysum conscribirte Sa¬
chen, als 1 Wanduhr , l Kleiderschrank, i Schrerb-
Csmtoir , solle« den iZ . März anstehend , zur
Befriedigung des Jan Lvomann Bäcker , öffent¬
lich verkauft werden.

lg . Op Uaanäa § äey 12 . Llaart 1804
sal In äinkeräam verkokt voräen:
l ) Cen extra iterk nien >v Askeel sf - en wel-

äsortimmerä kerkentvns 6sljoot5ob !p5-kol,
met 2/n Loer , Helwnout , kucken , IOam-
pen eri2 . » IsnZ over 8teeven 104 Voet
8^ Ouirs , v ^ ä b^ äs eerste kalk voor bet
^ roote 1>n^ k , binnen läuiä 24 Voet
io Ouim , bol in 't Kuim b^ äs eerste kalk
voor bet Aroote I.uz' k op r;^ n OitwstsrüiA
12 Voet 9 Oniin , alles ^ msteräammer
Voeten.

L) Len capitasle partbzr 8cbeeps - en lim-
rnermans - Oereeäsckappen , 200 als tot
eene cornpieets Lcbeeps - lirnmsrvers
vorä vere ^ sckt.

3) LeniF limmerkout , kloutvaaren , äiver-
le Materialien en anäeve Ooeäere » meer.

l^ aäsr Oliäerricbtinz kan inen bekoornen b/
Looplnan en äe Witt Kenaers in Amtleräam.

14 . Am 2l . Mar ; 1804 des Nachmittags
um 2 Uhr werden die Mäcklrr Haynings L CHar-
pentier auf dem Börsensaal hieftldst an den
Meistbietenden präsrntjrerr : 200 Lxhäupte St.
Emilian , L Montfcrrant - Weiu , zoo Oxhäup-
te Medoc - Wein , 200 Oxhäupte alten Meboc»
L St . Emiliau - Wein , roo Oxhäupte Bcr-
gerac - Wein , Lo Oxhäuptr Graves - Mm,
S8 Stücke St . George -Wrin , 12 Stücke Brann«
tewein , 4 Ballen Süßholz , 2 O^häupte Essig,
6 Gierrons Essig , 4 Fässer Pflaumen , 1 Kiffe
Pflaumen und 16 Oxhäupt « Muöcat - Wein äs
anno 1798.

Emden , den 27 . Februar 1804.
15 . Der Prlde - Müller Claas Jansscn z»

Msrirnhafe für sich , und seine mit der Ger¬
rit»



ritje Groenrwold erzeugte Kinde - , sodann die
Erben der wryl . Jmkea Groenewold , verehelicht
gewesene Spaink , Claas Janssen liber . nsie,
und des Kaufmanns Carsjen van Trojen Kin¬
der , des Kaufmanns C . F . Ebrling Ehefrau,
des Fuhrmanns Christian Mammen Ehefrau,
der Buchhändler G . C . Goljenboom und dessen
Schwester Antje G . C. Goljenboom , sind zu¬
folge ihnen ertheilten äecretl äs aliensnäo thti-
lungshalber entschlossen , folgende Immobilie »,
als:
i ) 7 und z , zusammen io Grasen Grünland,

außer dem Norder - Thore lab Numeri « 104 a
und 104b , so von Taxatoren per Gras auf
902 fl . in Gold gewürdiget;

- ) eine Sitzstelle in der großen Kirche , in der
Bank 28 , die 2te Stelle vor der Orgel , und
gemerkt dlo . 2 . cr-j-z , taxirt zu 42 fl . holl.

3) eine Sitzstelle in der Gasthaus -Kirche , in der
Bank 102 , Sitzstelle No . 481 . vor dem Vierzi¬
ger Gestühl « , die zu 152 fl . holl , taxirt worden,

durch das Vergantungs - Departement in dreyen
Terminen , von 8 zu 8 Tagen , als am 9ten,
iStrn und 2Z . März 1824 auspräfentire « und
tslva approbatioue pupillsi -iZ verkaufen zu lasse».

Conditionen nebst Taxations - Protokoll sind
bey dem hirselbst , dem AurichrrAmtgrrichte und
zu Pewsum affigirten Subhastatioys - Patente,
wir auch bey dem Brrgantungs - Actuario Loe-
fing tinzusrhen und gegen die Gebühr in Abschrift
zu haben.

Emden , de» 28 . Februar 1324.
l6 > Zufolge in Sachen Otto Janssen Bock

contra Jan Heyes Kruse ertheilte äecreü äs
Älienanäo , soll das dem Letzter » zugehörige
Schmackschiff äe Vrou ^v ^ ilkelmina durch das
Vergantungs -Departement in dreyen Terminen
als am 8ten , izten und aostenMärz auspräfen-
tiret und lslv » sxprobatione juäicü zugeschlar
gen werden.

Conditionen nebst Taxations - Protokoll die¬
ses von Taxatoren auf 6202 Gulden holl . Conr.
gewürdigten Schiffes sind bey dem hieselbst z»
Norden und Leer affigirten Sudhastations - Pa,
tenten , wie auch bey dem Vergantungs -Actua-
rio Loesing einzusehen und bey Letztem gegen die
Gebühren in Abschrift zu Haben-

Emden , den 28sten Februar 1804.
17 . instavtiLm des Kaufmanns Be-

rend Brons soll das durch Jan Harms Krayrr,
Claas HuuS und Harm Jans Krayer geführte

Smackschiff , äs Hoop , durch das Vergantungs-
Departement in dreyen Terminen , von 8 zu 8
Tagen , als am 8ten , igtr « und rosten März
1324 auspräsrntiret und lalva ap ^ robsdions ju-
Licii verkauft werden.

Conditionen nebst Taxations » Protokoll
von diesem durch Taxatoren auf 4500 fl . gewür¬
digten Smackschiff , sind bey dem hieselbst zu
Oldersum und Leer affigirten Sudhastations - Pa-
tente , wie auch bey dem Vrrgantungs -Äctuafto
Loesing einzusehen und gegen die Gebühr in Ab¬
schrift zu haben.

Emden , de» 23 . Februar 1804.
18 . Hä inüantiam des Accist - RrceptorS

Voff soll das drr Foltje van Dullen zugehöriges
Wohnhaus nebst Stück Garten - Grund in Comp.
2l . Nro . z8 . , welches von Taxatoren auf 252 fl.
holl , gewürdiget ist , durch das Vergantungs-
Departement in dreyen Terminen , von 8 zu
8 Lagen , als am yten , i6ten und 23 . März 1824
auspräsrntiret und ssäva approbations juäicii
verkauft werden.

Conditionrs nebst Tarations Protokoll sind
bey dem hieselbst affigirten Subhastations - Pa¬
tente , wie auch bey dem Bergantungs - Actuario
Loesing einzusehen und gegen die . Gebühr in Ab¬
schrift zu haben.

Emden , den 28 . Februar 1804.
iy . Der Vierziger Hindert I . Bleker ist

freywillig entschlossen , dasihm zugehörige Stall-
gebände an dem alten Bollwerke m Comp . 9.
No . 86 . durch daS Bergantungs - Departement
in dreyen Terminen am yten , i6ten und rzsien
März auspräsentiren und verkaufen zu lassen.

Conditionen find bey dem Bergantungs»
Actuario Loesing einzusehen und gegen die Ge¬
bühr iw Abschrift zu haben.

Emden , den 28 . Februar 1824.
20 . Beereut Otten zu Middelstenborgen,

in der Herrlichkeit Oldersum , will ( weil der¬
selbe die Bauerschaft abstehet ) seine Mobilien
und Movrntirn , als Kisten , Kasten , kupferne
Kessel und Kessel - Eimer , Milchgeräthe , Käse-
Press « , Baljen , Tienen , Eimer , eine Quan¬
tität Speck , verschiedenes abgedroschenes rei¬
nes Korn , i8 der besten milchgebenden Kühe,
2 fahre äito , 2 Pferde , 2 Wagen , 2 Pflüge,
2 Eggen , 2 Paar Leitern , 2 Paar Keeiten und
alles , was sonst zum Vorschein kommen wird,
auf Frevtag den 23 . März curr . Morgens um
y Uhr daselbst bey feiner Wohnung durch den

10 . Kk . ) Aus-
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Aukmirner Egberts verkaufen lassen.
Oldersum , den 27 . Februar 1804.

2l . Hermann MertenS und Ehefrau sind
Vorhabens , da neulich in dem abgehaltenen Ver»
kaufs - Termin ihres Hauses vom 4trn Januar
nicht hinlänglich gebothen , diese ihre ganz neue

Behausung vor Leer in der Müh en - Straße , am
rasten März aufs ncueausbiethen und so öffrnt»
! ich verkaufen zu lassen. Di « drsfalfigr Condi-
tionen find Ley dem Ausmiener Schelten weiter

vachzusehrn.
Des Warndj « Goemann in Weener conscri-

dirteKuh soll zur Befriedigung des BrrrndHin-
richs Schulte und FrerkJaus zu Mark , am 8ten
März Morgens 9 Uhr , und des Albert Hesse in

Bingum conscribnte Mobilien eoöem de-

Mittags um 12 Uhr öffentlich verkauft werden.
Des Brread Hinrichs Gervald conscribirte

Güter sollen am ytrn März daselbst öffentlich
verkauft werden.

Des weyl . Claas Ledde « in Weener nach¬
gelassene und conscribirte Mobilien sollen am
8ten März daselbst öffentlich verkauft werden.

sr . Des weyl . Albert PrishoffsWittwr zu
Loga ist freywillig entschlossen , verschiedenes
Hausgrräthe , worunter 2 complete Weberstel-
!en , wobry auch die Geräthe zum Tischzeug zu
weben find , r Kasten , i Eckschrank , Manns-
klrider und was noch mehr znm Vorschein kom¬
men mag , am yten März des Vormittags um
10 Uhr dry der Obengedachten Wohnhaus z«
Loga öffentlich verkaufen lassen.

Evenöurg , den 28 . Februar 1804.
Albrecht , Ausmiener.

SZ. Am 16 März , als am Freytoge,
« ollen die zeitigen Diacsni beym hiesigen Gast¬
hause durch den Ausmiener Thoden von Velsen
allerhand Hausrath , Kistrzi und Kasten , Klei¬

dungen öffentlich daselbst ausmienrn lassen.
Am 20 . dieses , als am Dienstage , wol¬

len Gerzet Grrdes Pool Erben in Norden durch
den Ausmiener Thoden von Velsen allerhand
Hansrath , Betten und Linnen , sodann aller¬
hand Weder - Grräthschasten und was mehr ver¬
kömmt , öffentlich ausmienrn oder verkaufen
lassen.

Am 22 . dieses , als am Donnerstage,
sollen auf AmtgerichMchr Ordre des Zimmrr-
manns Hinrich Bökelmann conscribirte Gäter,
als allerhand Hansrath , durch den Ausmiener
Thoden von Velsen Hey Hinrich Janffrn Eftn

Hause öffentlich verkauft werde ».
Norden , den 27 . Februar 1804.

24 . Des weyl . BeerendWillrms in Uttum
Wittw » wird di » in dortiger Commune brirgene
und von ihrem weyl . Ehrmanne nachgelassene
3 Grasen Landes am 22 . März öffentlich in Ut¬
tum verkaufen lassen.

Aylke Ayelrs ist willens das von ihr be¬
wohnt werdende Haus und Garten in Groothu¬
sen, daselbst am 23 . März öffentlich zu verkaufen.

Verheurungen.
1 . Dienstag den üten März soll das bey

der Uphuser Klappbrücke stehende , jetzt von H.
Dännekas bewohnte Societäts « Haus , wieder,
um auf 8 Jahre öffentlich verpachtet werden.
Liebhaber hiezu wollen sich an diesem Tag « des

Nachmittags um 2 Uhr im Hause des Aufsehers
des Kanals , Meyer auf dem Piqueur Hose, « infin-
den , dry welchem auch vorher dir Conditionm

rinzusrhrn find.
Die Dirrction der Trrckfahrts - Svcietät

C. B . Conring.
s . Der ohnweit Grcetsyhl delegrne Platz,

Ackrss genannt , welcher in einer guten Behau¬
sung und 70 Grafen , außer dem dazu gehören¬
den Saarteiche , bestehet , wird am 15 . Marz
des Nachmittags , auf 6 Jahre , von May i8oz
augrrrchnrt , öffentlich in Pilsum verpachtet.
Die Bedingungen sind bey den Eignern , Kauf¬
mann Frrrich Janffrn und Kirchvogt Ubbr H.
Ubbrn , sodann dem Justiz - Commissarius Schel¬
ten , rrsp . in Greetsyhl und Pilsum zu erfahren.

3 . Der verwittweten Frau Heyken Lc Cons.
Herrd Landes in Hatzum belegen , groß pl . min.

9 Grasen , durch Jan Roderts Freeftman jetzt
hruerlich genutzt , soll gewisser Ursachen halber,
um diesen May 1804 gleich anzutreten , auf

4 hinter einander folgende Jahre , zu Hatzum
in des Vogte » Jansen Behausung dem Meistbie¬
tenden öffentlich vrrheurrt werden.

4 . Weyl . Uffckr Dircks Kinder Vormün¬
der sind mit gerichtl . Bewilligung Vorhabens,
ihrer Curanden gehörigen , zu Ayenwolde bele«

genen Platz daselbst , so wie auch verschiedene
Stücklande , den 17 . März Morgens 10 Uhr in

Dirck Janffrn Hause öffentlich verheuern lassen.

Gelder , so ausgeboten werden.
i . Eylerd Harms und Tiade Balma , im

Kirchspiel Dykhausen , haben von dem Vermö¬
gen
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gen ihrer Pupillen , weyl . Harm Peters Harms
Kinder , auf May dieses Jahres 200 Rkhlr.
Capital gegen billige Zinsen und gehörige Di«
checheit zu belegen.

2 . Der Curator Johann Niclaaßen zu
Uthwerdum über Claas Niclaaßen Tochter zu
Engerhafe , hat auf May 1304 — zoo Rthlr.
in Gold zinslich zu belegen ; wem damit gedie«
net ist und gehörige Sicherheit stellen kann , der
kann sich bry ihm durch pvstfreye Briefe
melden»

z . Es find von denen Armen , Mitteln zu
Wiegboldsbur künftigen May 1304 72Z fl. , so¬
dann 127 fl . in Courant , wie auch 51 fl . 5 sch.
in Gold , gegen gehörige Sicherheit und billige
Zinsen zu belegen . Wer davon Gebrauch mache»
kann , der melde sich bry dem zeitigen Armen»
Vorsteher Weyert Frrhrichs dasäbst.

4 . Es sind ioas Rchlr . in Gold Pupil-
len - Grlber von Stund »n, oder auf May 1804,
zinslich zu belegen ; wer solche verlangt und ge«
hörige Sicherheit zu stellen im Stande ist, kann
sich bey I . H . Fischer und I . Schatteburg in
Norde » melden . Den l . März 1304.

Notrficaliones.
r . Wann zum Behuf der Schlagung von

zoa Fuß neuen Hölzung beym Edo Lammerö
Deich , ein « Quantität ostserischen und norbi»
fchen Holzes , als:
r ) Ostseeisches Holz.

S2o Pfosten ä so Fuß lang , 7 und 12 Zoll
stark;

zzo Stück äito ä 24 Fuß lang , 7 und 12 Zoll
stark:

Zr Stück Rimmhvlz ä 32Z Fuß , 7 und
! 2 Zoll stark , nach Rhrinländischer 12 zöl¬
liger Zußmaaß.

s ) Nordisches Holz.
24 Stück runde Balken ä zS Fuß lang , am

dicken Ende 15 , und dünnen nZ Zoll im
Durchmesser;

38 Stück äito L zc» Fuß lang , am dicken
Ende 14 , am dünnen n Zoll im Durch,
Messer;

izo Stück doppelte io Ellens ä 20 Fuß lang,in der Mitte zjs Zoll auf allen Seiten dick,
nach nordischen irzolligen Fußmaaß,

öffentlich an die Mindestannehmrade verdungenwerden soll , und hierzu termmus auf den 8teu
März avgrsrtzet worden ist ; so wird solches hier.

durch bekannt gemacht , und könne « die Nrbha«
ber hiezu sich besagten Tages des Mo -rgrns um
y Uhr in der Regierung einfiadrn , die Coudi-
tiones vernehmen , abziehen , und « ach Befinden
den Zuschlag gewärtige «.

Signatum Jever , den lo . Februar 1804.
Aus der Regierung.

2 . 6 ) ^ 6 . V/entki « ts Lmäsa is vooe
lZ Ztuivsrs doll , te bskornsn : ? rosvs van
Onäsr ^ oek . naar kst zsäuu ^ g verLnäsrenäe
äsr msnlLliel ^ ke böFNppsn sn kericel ^ Ies
I^ösrin ^ sn omtrent äs V^usrhesäen vsn bet
tükrilislläorn , äoor üelias Llsäer , ? reälkL »t
ts Lrnäsn.

z . Der Cantor RrerShemius hat Com¬
mission , an der angenehmsten Seite des Mark¬
tes , unter ber sogenannten Linde , eine Unter,
und Ober -Stube , nebst einer Küche , und Gar,
len hinter dem Haus « zu vermiethen . Wer « u«
davon Gebrauch machen kann , hat sich je eher
je lieber bey ihm zu melden.

Norden , den yten Februar 1804.
4. Nachricht . Endlich nach lange«

Warten habe die Ehre denen Freunden , die
sich öfters bry mir, zu meinem Leidwesen,
vergeblich bemühet habe » , durch dieses erge¬
benst bekannt zu mache » , daß mit vieler Mühe
wieder von dem Deutsche » Kaffee ober feine«
Cichorien , ber so ganz ohne allen Zu¬
satz mit größtem Nutze« in der Haus¬
haltung gebraucht werden kann , etwas Vor¬
rath bekommen habe ; allein der Preis ist un¬
gleich höher , als sonsten ; wofür ich aber nicht-
kann , indem ich nochmal soviel als sonsten da»
für bezahlt habe ; indessen ist dies« W »are , f»
wir bekannt , in Vergleich des ordinairen Ci«
choriens , der im Allgemeine » gebraucht wirdz
noch immer am wohlfeilesten , so wie sich davon
bereits viele Hunderte durch den Gebrauch hin,
länglich überzeugt haben , und keiner weiter»
Empfehlung bedarf . Ich bitte um geneigten Zu¬
spruch , auch wenn ich bitten darf , die Briefe
franco . Leer , im Monat Februar 1324.

G . G . Mücken.
5» Es werden hieselbst um Ostern die»

ses Jahres 2 in Verfertigung männlicher und
weiblicher , oder auch ein in Verfertigung männ,
liehen und ein in weiblichen Kleidungsstücken
wohlgeübte Gesellen , verlangt . Hiezu Fähigemelden sich persönlich oder durch Franco - Brief«
bey Sem Flecks « LuSklingrr Müller in Leer.

6.



6 . In een Vssr - 'Winkel te Linäsn vorä
een llleerlin ^ be ^eerä van Aoeä OeäraA , en
äie in 'tlllee ^en en 8cllrz -ven maati ^ Aeoestsnä
is ; äis ässr toe ^eneeAen is , kan 2icll ver-
voe ^en hz^ Naakeiaar Lllsrpentier.

7 . Ik verlsn ^s 20 terüonä öl om ? aa-
kciiev een Kuipers - 1( ne § t ; 'wie ässrtoe lllnst
treelt , ksn naet äen eersten äoor fran¬
ko - Lrieven ol 2elfs in ker ^oon rneiäsn b^
Lvert I . 0 !trnan5 in äe Xraanstraste.

Lrnäen , äen iä . kebrusr ^
'
1804.

8 . Des wkyl . Deichrichters Claas Jrns-
sen Wittwe und der Hausmann Weyert Hinrichs
in der Theener wollen ihr Vormoor , pl . min.
2 Dirmathrn groß , an dem Norder Vehn bele¬

gen , zu Buchwritzrn , auf Z oder 6 Zähren ver-
hruren ; wozu Liebhaber sich je eher je lieber

bry ihnen einfinden könmn , die Conditiones
tinfthen und nach Belieben contrahiren.

Theener , den 2s . Fcbr . - 804.
y. Drenstag den 6ten März sollen die

Ufer des Treckwegrs von Aurich bis zum Mit»

telhause , sodann dir der Societät gehörige an
der Nordseite des Kanals zwischen der Fahnster
und Bangstedrr Schleuse liegende Stücke , und
einr Ake gegen Ochtelbuhr rc. , sämmtlich auf ein

Jahr zum Abmähen des Grases verhenret wer,
den . Liebhaber können sich des Nachmittags
um 2 Uhr auf dem Piqueurhofe einfinden.

Aurich , den 2Zsten Februar 1804.
C . B . Cvnring.

10 . Mit Vorbehalt höchster Approbation
Eines hierländischen Hochwürdigen Lonlistorii,
soll wegen der durch die Kirche zu Lengen neu

zu erbauenden Pelde - Mehl - und Oel - Mühle
daselbst , rin anderweirer öffentlicher Verding
des ganzen Werks , mit Lieferung aller dazu er¬

forderlichen Materialien , an einem Haupt - An,
nehmer , in terminc » auf den 8ten Marz dieses
Jahres Vormittags um 10 Uhr in der Schule
zu Remels , von Unterzeichnetem Landbaumristrr
vbgehaltrn werden ; weshalb Annehmungslustige,
welche gehörige Bürgschaft zu leisten im Stande
sind , hiezu ungeladen werden , und dient übri¬
gens zur Nachricht : daß Riß , Besteck und
Conditionen Tages vorher bey denen Kirchenvor-
Aehern in Remels einzusehen sind.

Aurich , den sz . Februar 1304.
viZ . commlL D . F . Deuth.

11 . Der Mahler und Glasemacher L . F.
Rencken verlangt von Stunde an oder aufOstern

einen geübten Gesellen ' Lustbezeugende können
sich entweder persönlich oder durch postfrrye
Briefe bry ihm melden.

Neustadt - Gödens , den 23 . Febr . 1804.
12 . Es sollen am ü . März dir zu der an«

sehnlichen Reparation der Uttumrr Kirche und
des ganzen Kirchen - Daches erforderliche Ma¬
terialien , als:

1 ) verschiedenes schweres greinen Holz rc. ,
2 ) I2OO2 blaue Dachziegel,
g) 6OOO Backsteine,
4 ) verschiedene Eisen - Maaren , und
5 ) die Schmiede - Arbeit , sodann
6) die Zimmer - und Mauer - Arbeit

an die Mmstanrithmrnde üäva apprebatinne öf¬
fentlich ausverdungen werden . Die Liebhaber
dieser Materialien und der Arbeit können sich
alsdann des Vormittags um y Uhr in des weyl.
Geneverbrrnuers Hillrich Hübers Schmid Witt-
wen Behausung einffndrn und nach Belieben an-
nrhmen ; wobey ihnen zur Nachricht bekannt ge«
macht wird : daß das Besteck und dir Conditio¬
nen vorher bey dem Kirchvogten NoemdeEdbel-

zu Dammhusen eingesehen werden können.

Pewsum am König !. Amtgerichte , den izten
Februar 1804 . D . Kempe.
iz . Der Justiz - Commissionö RathHöting

zu Leer ist willens , sein auf dem Kampe bele»

genes , von dem Amtgerichtsschreider Steinike
bewohnte Haus , auf anstehenden May
anzutreten , zu verheuren ; weshalb Liebhaber
sich bey ihm melden können.

14 . laaob Leinens öiloorman in äs We-
üerstraste inaskt bekent , äst b)^ llern 2^ n ts
hekoomsn alierkanäs 2oort van Xoorn -^Va/-
ers tot een civite ? r^ s , waar ineeäe een

jeäer naa 6eva !ien kan beäisnen ; 00k ver-

lanFt st / teeren ksaseken een kersoon in äe

I .eer ; jemsnä äsar toe Aenee ^ en rz 'näe , aä-

ärestesre b^" Kern in kerioon ok äoor
Irankeeräe Ürieven.

öiloräen » äen 20 . kebrnar 1804.
iz . Wenn jemand einen bey Aurich best»

grnrn Garten von witleler Größe für das lau¬

fende oder auch für das folgende Jahr möchte ver¬

heuern wollen , der wolle sich gefälligst bey dem

Herrn Justiz - Commissair Drtmers in Aurich
melden und mit demselben contrahiren.

Aurich , den 2g . Februar 1304.
15 . Der Aimmermeistrr Harm Martens zu

Utarp , im Kirchspiele Ochtersum , verlangt um
Sstern
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Ostern drry Aimmergesellen . Diejenigen , die
Lust haben , sich bey ihn » zu verheuern , können
von Stund an sich Ley ihm weiden.

17. Am Ende April soll die completeAus-
schlötmg des Norder Syhlachrö « Tiefes vom
Norder Syhl dis zum Nickers Wege , plus mi¬
nus « ine deutsch « Meile lang , öffentlich ausver-
dungcn , und soll der VerdmgS - Termin zeitig
bekannt gemacht werden.

Annr '- mungslustigen wird diese große Schlö-
tungs - Arbeit vorläufig angezeigrt , damit sie
darauf bey zu suchende Arbeit Rücksicht nehmen
können.

Norden , den 22 . Februar 1824.
I . N . Franzius.

18 . Da mein jüngster Sohn , Hinrich Pe¬
ters Gerdes , sich seit einiger Zeit einer äußerst
unordentlichen Lebensart ergebe » hat : so warne
ich hiedurch einen Jeden , sich mit diesem meine»
minderjährigen Sohn « in keine Verträge einzu¬
lassen , oder ihm Gelder zu creditirrn ; indem ich
dergleichen Verträge niemals als gültig aner¬
kennen werde.

Walle , den 27 . Februar 1804.
Des weyl . Hausmanns Gerd Luken Focken

Wiltwe , Jette Christine Hinrichs.
ly . Philipp Sourdrt aus Oldenburg em¬

pfiehlt sich allen seinen Freunden mit einem wohl
affortirttn Englischen und Französischen Lager
von Seiden - und Galanterie - Maaren , als : zu
Herrn - und Damen - Kleidung u . s. w . Er ver¬
spricht die billigste Behandlung . Sein Logis ist
zu Aurich beym Herrn Hoffmeister und zu Leer
bey der Wittwr Schulte.

20 . Da ich I . H . Anstedt seit vielen Jah¬
ren Lls bekannter Sprützrnmachrr und Kupfer¬
schmidt in Esens wohne , auch die bestellten Feuer-
sjyrützen abgeliefrrthabe , so habe nunmehro vvr-
räthig messingene und kupferne , zweyerley Sor¬
ten , alle mit eiserne Stempeln versehen , die
weit treiben , auch welche mit hölzernen Baum;
reeommandire mich bestens damit in unterschied¬
lichen Preisen.

2i - Ich Endesbcnannter verlange sogleich
oder um Ostern einen geschickten Uhrmacher -Ge-
felltn , wie auch einen jungen Menschen von
18 bis 20 Jahren , um diese Kunst zu erlernen.
Welche Lust dazu haben , belieben sich entweder
persönlich oder durch posifreye Briefe zu melden
bey P . C. Hvltz , Goldschmidt und Uhrmacher.

Aurich , den 29 . Februar 1824 .
^

22 . In der Nacht vom i8ten zum lylei»
dirsts brach hiesrlbst rin Feuer aus , welches mit
solcher Heftigkeit um sich griff , daß in Zeit von
rin paar Stunden 10 Hauser und 9 Wirth-
schasts - Gebäude in Asche gebracht waren . Da-
Unglückund Elend derAbgebrandten hat dadurch
seine höchste Stufe erreicht : daß brym Ausbruch
des Feuers ein jeder noch in festem Schlaf « lag,
und man zuvor die Rettung der Menschen be¬
werkstelligen mnßte , ehe an die Sachen gedacht
werden könnte ; dahero haben einige dieser Fa¬
milien nichts weiter als das Hemd auf dem
Leibe gerettet , und ihnen bleibt jetzo rstcbts wei¬
ter übrig , als daß sie in einem höchst dürftigen
und kläglichen Anstande , blos der Allmacht ih¬
res Schöpfers und der gefühlvollen thätigea
Theilnahme mitleidiger und edeldenkender Men¬
schenfreunde vertrauen müssen.
. Kranowo , den 2Z . Januar 1804 . ^

( Die etwaigen gütigen Beytrage bit¬
tet man an das Intelligenz - Lomtoir ge¬
fälligst einzuschicken ; welches jedesmal
den richtigen Empfang derselben in die¬
sen Blattern anzeigen wird . )

23 . Ein junger Mensch von honetten El¬
tern , der schon etliche Jahre einen Ellen - uns
Gewürz - Handel vorgestavden hat , wünschet auf
anstehenden Ostern sich in Leer oder Emden m
obengenonnte Handlungen zu engagirrn . Der
Mäkler Ewen in Leer gilbt bieserhalben nähere
Nachricht . ,

24 . Da ich meine ausgellehenen BR-
cher noch nicht alle wieder zu Hause «er¬
halten habe ; so bitte ich diejenigen , be?
denen sich noch von meinen Bucheru
vorfinden möchten , nochmals auf das
allcrangelegentlichste , mir dieselben doch
schleunigst wieder zuzustellen ; indem ich
zur Anfertigung eines neuen sol¬
che sehr nothwendig gebrauchen muß.

Aurich , den 1 . März 1324.
H . S . v . Halem,

Regierungs - Leierer äsrius.
SZ. Ankündigung des Friedens»

Almanachs von 18 -04 . In der Dieterichi-
scheu Buchhandlung.

Der Einband stellt dieß Mahl , in Beziehung
auf dir englische Landung , eine Kanonier - Scha¬
luppe und die Küsten Frankreichs und Englands
vor . Das Titelkupfer bildet die Seeanficht der
Stadt und des Hafens Boulognr ab ; als Me-

dail-



dsillon befindet sich auf dem Titelblatt das Bild-
rnß Wilhelms von Normandie, bevgenahmt der
Eroberer. Der Inhalt besteht aus 14 Aufätze»
in Bezug auf die Zeitgeschichte, und aus einer
großen Anzahl Porträts und Kupfer gestochenen
Scenen.

Porträte. Championnet , Joubrrt , Ke!«
lermann , Monnier , Dudois - Crance , Willst,
Tallien , Freron , Linguet , Cccilie Rrnaud,
Houchard , Marceau , Gregoire, Weltumseglrr
Baudin , Lalande , Fourcroy , l'Epee , Sicard,
Bischof Lamourrtte , Florian.

Scenen. Hoche drctirt die cisrhenanische
Republik . — Tod des wackern Marceau. —
Hsuckard siegt in Flandern. — Einmarsch Pi-
chegrü ' s auf dem Else. — Joubert 'ö Schlacht¬
tod. — Championnet erstürmt Neapel. — Au-
grrra » auf der Brücke von Brcole. — Brüne in
Nordholland. — Abgesandte Murats « Bey an
Nelson . — Ansicht des Pharus beyAlexandrien
m Aegvpten.

Dieser Almanach ist bey mir für i Rthlr.
8gGr . zu bekommen, so wir auch der Göttinger
Taschen - Kalender für das Jahr 1804. in ord.
Band für 1 Rthlr . 16 gGr . und in Maroquin
für 2 Rthlr . ir gGr . bey mir zu haben.

Leer , im Januar 1824.
Macken , Buchhändler.

26. gurren Wiräsrks , öleeüer - Zmiät
tot Lmäsn , vsrlrmAt vp auKsunäs psastcken
een Lerell ; äie ßeireegen 15 iiem te -wer¬
ken , Felieve 2lck op litt spoeäiZst te meläsn,
maar 2vuäs er jemanä in of naa bzr öloräsu

Kan 2lcb> msar bzr äsn Xoopersla ^sr
Ja» äV . kasÜQg tot öloräen vervoeZen.

Lmäsn , äen 28 - kebrusr ^ 1804.
27. Ob ich zwar meine Garten - Säme-

reyrn so wenig , als meine junge Frücht - als
andere Baume und Stauden - Gewächse , noch
nie in diesen Blättern öffentlich ausgrboten, und
gleichwohl einen starken Absatz davon jährlich
gehabt habe ; so will ich selbige , um desto mehr
Absatz davon zu haben , hierdurch denen Gar¬
ten - und andern Freunden bestens empfehlen,
und wird von meiner Seite eine reelle Bedie¬
nung und billige Preis« versichert.

Jever , den 28strn Februar 1804.
I . Conrad Meyer,

Gärtner im großen herrschaftlichen Garten»
28 - Ein in seinem Netiär erfahrner

Schlösser - Gesell , kann sogleich , » der um

Ostern rnstrhrnd , in llonäitioo komme » ; auch
kann rin Bursche von guter Erziehung, der
zur Erlernung der Profession Lust hat, sich
bey mir melden ; beöfalffge Briefe erbitte mir
franco.

Burich , am i . März 1304 . L - F . Lammers,
Schlösser - Meister.

Verlobungs - Anzeige ».
I . 0ri2ö VerlovmA , mst l 'oestcmmiriF

vav Ouäers en weäsr ^ ärs bluLÜbsstaanäen,
msskev wzr stiermeäe aan alle oure Vrienäea
sn Lekenäen bekenä.

Lmäsn , äsn 2Z . kebruarzr 1824.
^ acob Hemkes . lllbina v . ^ iräum.

2. Onäer^etekenäen 2^ n voornemens,
om ssrlang in äerr tiuwelz- ken Ltaat ts tre-
äsn . Lmäsn , äev 24 . kedruarz- 1804.

6 . 8 . Uuztt L L . Lerenäs,
deroepen kreä . te Nsrjenweer.

Geburts - Anzeigen.
I . Den ir . äeeres worät mzrne ^eliefäs

Vrouw van eene ^eronäe OoZter Aelukkig
entbonäen.

Lonäer - Ilse 1804 . v . 8 . Heikens.
2 - kkcsäsn morgen circa 8z Ilur verlo¬

se M) 'N gsliestäe LcirtZenoote Meitze Pieters,
Leer gelukkiß van een wslFestchspsn 2oov.

Lronin ^sn , äen 20 . kebruarzr 1804.
Li . L^derinZ , O2.

Z . Unfern hochgeehrteste» Verwandten und
Freunden zeige hiedurch die am rösten dieses
Monats erfolgte glückliche Entbindung meiner
Frau von einem gesundenKnaben gehorsamsten.

Nortmohr , den 28 . Februar 1304 . Ke . ^rr.
4 . bleeäen ölaAt om 12 klirren verloste

mMe xeliefäe Huisvrouw ZelukkiZ van eene
wei ^escliLpen Dotter.

Lmäeo , äsn 26 . Lebruarzr 1804.
L . ^ ääenZsst.

5 . Die gestern erfolgte glückliche Entbin¬
dung meiner Frau von einer gesunden Tochter,
zeige hiemit allen unfern Verwandten und
Freunden gehorsamst an.

Emden , den 27sten Februar 1804.
I . D . Rosenbrook.

ü . Gestern wurde meine liebe Frau von
einem gefunden Mädchen glücklich entbunden.

Norden, be« 2ü. Februar 1804.
I . F . Sirisb-mer zun-

Tv«
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Todesfälle.
1 . Früh , noch gar zu früh , starb am

H . Februar um 8 ? Uhr unsere innigst geliebte
und unvergeßliche Mutter , Swantj « Gercken,

geborn « Gottfried , des Hinrich Nickels Gercken
Wittwr , an einer gänzlichen Entkräftung im

7zsten Jahre ihres Lebens ; als Wittwe lebte

sie 7 Jahre weniger i Tag , und fahr Kinder,
Kindes - Kinder und Kindes - Kinds - Kinder.
Sanft und ruhig , wie ihr ganzes Leben war,
war auch die letzte Stund « ihres Hierseyns ; sie
gab sich ganz in den Willen ihres Gottes , und
wartet « auf ihren Erlöser JrfuS Christus , bis
er endlich ihrem i.rrdischen Leben « in Ende mach¬
te . — Sanft ruhe ihr « Asche.

Diesen für uns noch zu frühen sehr schmerz¬
haften Verlust , machen wir hiemit allen unfern
Anverwandten und Freunden ergebenst bekannt,
und von ihrer Thrilnahmr überzeugt , verbitten
wir alle schriftliche Versicherungen.

Dykhausen , Neustadt - Gödens und Emden.
Die Kinder , Kindes - Kinder und Kindes-

KindS - Kinder der Verstorbenen.
2 . Am Listen Februar des Abends zwi¬

schen n und isUür gefiel es der über alles wal¬
tenden weisen und gütigen Vorsehung , meine
geliebte Ehefrau , Eberhardina Sophia , geborne
Spechts , nach einer Ltäzigen Krankheit im soften
Jahre ihres Alters , von meiner Seite zu reißen,
mit welcher ich seit den zten Decembrr 1762 bis
hiezu in der vergnügtesten Ehr gelebt . Diesen,
insbesondere für mich s ^ ährigen Greisen , her¬
ben Verlust mache , ch mir meinen Kindern un¬
fern Verwandten , Göanrrn und Freunden hie-
mit bekannt.

Ottern , den 27 . Februar 1804.
B . Hrrmannus Cabbues.

3 . Am szsten dieses starb nach einer lang¬
wierigen Krankheit , im Zysten Jahre seines Al¬
ters , unser innigst geliebter Stiefvater , der
hiesige qualificirte Bürger Hans Thomas
Scheuer . Diejenigen , di « daSVerhaltniß wissen,
i « welchem wir mit dem Verstorbenen stunden,
und bas häusliche Glück kenncten , welches wir in
feinem liebreichen Umgang genossen , können nur
dir Größe unsers Verlustes würdigen . Mit dem
schmerzhaftesten Gefühl über die Trennung von
einem liebreichen Vater , dessen Andenken uns
stets unvergeßlich sryn wird , machen wir feinen
und unfern Verwandten und Freunden diesen
Todesfall hiedurch bekannt , und sind ohnrBry-

lridsbezeugung ihrer gütigen Thrilnahmr an « n«
ferm Verlust versichert.

Norden , den 28 . Februar 1824.
A . C . Dielken und Frau.

4 . An einem langsamen Verfall von Kräf¬
ten starb unser innigst geliebter Groß - und Ur-

Großvater I . B . Storch , in einem Alter von
8i Jahren , an einer Auszehrung.

Emde « , den 18 . Februar 1804.
Des Verstorbenen Kindes - Kinder»

Getraide , Bäse , Butter und Zwirn-
Preise in der Stadt Emden,
den 24 . Februar 1804 . Gmthl . Gnilhl.

r
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Wcitzen , Ostfteischer , per Last
Einländischrr

Rocken , Ostfteischer -

Einländischrr
Gärsten , Winter -

Sommer »
Haber , zum Brauen

zum Futtern
Buchweitzen » «
Erbsen - - -
Bohnen , - » -
Rapsaamen - -
Käse , ioo Pfund bester Sorte -

ioc > Pfund geringerer Sorte
Butter , Htel rothe - - ,

— Hrel weiße - - »
Garn , zum Iwirnmacher Gebrauch,

von der schwersten Sorte,
100 Stück , - - -
per Stück ztz — z ^ st.

stlto leichteres - - ,
per Stück — 5 st.

Zvo
200
195
140
Iio

90
80
So

260
120

Z20
240
210
160
US
102

85
Ü5

270
150

, ( I^ä 'or.
IZz- IÜ Gl.

8 ^ - icH —
2y - 30 —
27,28 —

S7 - 28 -

24 - 25 -

Bro d - Fleisch - und Bier -Taxe in der Stadt
Emden , für den Monat Mär ; 1804.

Ein grob Rocken Brod zu 8z Pf . iiStbr . W.
7 LothfeinRocken - Brod - 1 -

5 Loth weiß oderWeitzen - Brod i -

Rindfieisch,die beste Sorte,das Pf . ü -
die ate Sorte - - z -
die zte Sorte - - 4 -

Schweinefleisch , das Pfund y -

Kalbfieisch , die beste Sorte , das Pf . 7 -
die 2te Sorte - - - Z -
das gemeine - - - z - Z-

Schaaf - oderLammffeisch,das beste 5 - Z -
mittlere - - , 3 - 5 -

Brodt«
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Brod - Fleisch - und Bier - Taxe der Stadt
Esens , für den Monat Marz 1804.

Ein grob Rocken- Brod zu 7 ^ Pfund 8 Stbr.
Ein fein Weitzen-Brodohne Corinten,

zu 7 Loth - - - 1 —
Ein fein Weitzen-Brod mit Corinten,

zu 6^ Loth - - - - l —
Ein fein Brod von halb Weitzen - und

Rocken-Mehl ohne Cor. , zu 7Z Loth
Ein fein Brod von halb Rocken - und

Weitzen-Mehl mit Cor . , zu 7 Loth
Ein fein Rocken-Brod ohne Corinten,

zu 8z Loth - . - «
Ein fein Rocken - Brod mit Corintrn,

zu 7s Loth - - -
Das übrige Weitzen - und Rocken-

Brod in kleinrrm oder größerm For¬
mat nach Proportion obiger Taxe.

Das -Pfund vom heften Rindfleisch
der Mittlern Sorte . -
der geringsten - -

Das Pfund vom besten Kalbfleisch
der rten Sorte - - -
der geringsten Sorte - -

Das Pfund vom besten Schaaf , ober
Lammfleisch - - -

mittlere Sorte - - ->
von der geringsten Sorte - -

Das Pfund Schweinefleisch -

1 —

i —

I —

6 —
4s 7"
Sr —
6 —
4 —
2 —

Die Tonne vom besten Bier z Rthlr.
der Krug davon in der Schenke r —

außer der Schenke - iz —
Die Tonne vom mittel Bier 2 Rthlr.

der Krug davon in der Schenke iZ —
außer der Schenke - l —

Av ertissement.
i . Da die Cammer - Sporteln für die

Serpäffe bisher ohne alle Rücksicht auf die Grö¬
ße der. Schiffe nach einem völlig gleichen Satz«' üellAnirr worden sind , dieses aber unbillig zu
seyn scheint , besonders bey ganz kleinen Fahr¬
zeugen und Fischer - Boten , so hat man hierin
eine .Abändernng getroffen, und die l ^sxa derge¬
stalt eingerichtet , baß jedes Schiff unter zoLast
nur die Hälfte des bisherigen Satzes, ein Schiff
von 30 bis 60 Last den ganzen bisherigen Satz,
rin Schiff von 60 bis 120 Last den bisherigen
Satz und noch die Hälfte desselben , und endlich
ein Schiff über 120 Last das Doppelte des bis¬
herigen Satzes , an Gebühren bezahlen soll.
Wonach sich also die Jmpetranten der Serpäffe
zu achten haben.

Signatum Aurich^ den 27. Februar 1804.
König !. Preuff . Ostfr. Krieges- und

Domainen, Kammer.

Druckfehler.
In dem vorigen Wochenblatt« Seite iflZ lese man in dem Avertissement Nro. 2.

statt ro Gulden 22 Gol - gr^ den.
Zeile n
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